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Vorbemerkung
Die geplante Sanierung soll zum einen den heutigen Komfortbedürfnissen, Raumprogram-
men und Wohnwünschen gerecht werden, andererseits soll die bauhistorische Vergangen-
heit, die sich in aufwendigen und handwerklich anspruchsvollen Details manifestiert, erhal-
ten und ablesbar bleiben.

Durch historisch und bautechnisch bedingte Gegebenheiten sowie die häufig sehr detail-
lierten Forderungen des Denkmalschutzes können trotz der hohen Ausstattungsstandards 
und der angestrebten Sanierungsqualität in Teilbereichen die heute geltenden Normen für 
Neubauten nicht immer erreicht werden.

Vor Beginn der Sanierung des Gebäudes werden alle Mauerwerks- und Holzbauteile durch 
einen Sachverständigen auf Schädlings- und Pilzbefall untersucht. Dabei erfolgt sowohl 
eine Bestandserfassung als auch die Untersuchung der Bauteile auf Schädlings- und Pilz-
befall. Darauf aufbauend wird ein entsprechendes Gutachten erstellt, in dem alle erforder-
lichen Maßnahmen zum Austausch der entsprechend befallenen bzw. beschädigten Bau-
teile beschrieben werden.

Zur zusätzlichen Sicherung der fachgerechten Ausführung dieser Leistungen wird der Sach-
verständige die gesamten Holzschutz- und Schädlingsbefallsbeseitigungen baubegleitend 
prüfen und beratend überwachen.

Abbruch / Entsorgung
Es erfolgen der Abbruch, Ausbau und die Entsorgung von nicht mehr benötigten Bauteilen, 
Einbauten und Wohnungseinrichtungen. Die gesamten vorhandenen Elektro-, Heiz- und 
Sanitärinstallationen werden ausgebaut und ordnungsgemäß entsorgt. Soweit erforderlich 
werden Bauteile, die wieder im Gebäude verwendet werden sollen, sachgerecht sicherge-
stellt und eingelagert.

Keller / Grundmauern
Die Sanierung des Kellers beinhaltet die Trockenlegung Fläche mittels Vertikalsperrung an 
den Außenwänden sowie Horizontalsperrung an den Außen- und Innenwänden durch die 
jeweils geeigneten Verfahren. Nach Abschluss der Trockenlegung und der erforderlichen 
Verfüllarbeiten im Außenbereich erfolgt die Wiederherstellung von Gehweg und Straße 
einschließlich der auflagenfreien Abnahme gegenüber der zuständigen Behörde. Alternativ 
kann die Trockenlegung aller Kellerwände durch ein aktives elektrisches System „Matrolan“ 

oder gleichwertig erfolgen. 
Sämtliche gemauerte Kel-
lerwände werden vom Putz 
befreit, sandgestrahlt und 
gereinigt. Das Mauerwerk 
wird gegebenenfalls saniert 
und wenn erforderlich zu-
sätzlich verfugt. Je nach Zu-
stand wird der vorhandene 
Klinkerkellerboden aufgear-
beitet oder wenn nötig ent-
fernt und durch neues Pfla-
ster ersetzt. Die Kellertreppe 
wird ebenfalls aufgearbeitet, 
repariert und gegebenenfalls 
mit einem Fliesenbelag ver-
sehen. Die einzelnen Kellerräume werden durch Abtrennungen aus dem System „Käuferle“ 
(oder gleichwertig) gemäß Planung hergestellt. Zum Heizraum wird eine T 30-Stahltür ein-
gebaut. Alle sich im Keller befindlichen alten Grundleitungen werden mittels Kamerabefah-
rung auf etwaige Schäden untersucht und falls erforderlich saniert oder erneuert.

Dach
Soweit die vorhandenen Bauteile des Dachstuhls sanierungsfähig sind, werden sie zur 
weiteren dauerhaften Nutzung überarbeitet und behandelt. Der Dachstuhl wird nach den 
Regeln der Zimmermannskunst, den Planungsunterlagen und entsprechend den Anforde-
rungen des Denkmalschutzes saniert. Erneuerungen bzw. Ergänzungen des Dachstuhls 
erfolgen durch Bauteile, die einen vorbeugenden Holzschutz erhalten und den Vorschriften 
für Anwendungen im Innenbereich entsprechen.

Für den Ausbau des Dachgeschosses wird der Dachstuhl gemäß den statischen Erfor-
dernissen dimensioniert und gegebenenfalls statisch verstärkt. Zwischen den Sparren wird 
eine hochwertige, den heutigen DIN-Berechnungen entsprechende Wärmedämmung und 
Dampfbremse (gemäß Herstellervorschrift) eingebracht.

Die vorhandene Dacheindeckung wird komplett entfernt und nach den Vorgaben des Denk-
malschutzes erneuert. Der Dachaufbau erfolgt auf Grundlage der Baupläne. Dies beinhaltet 
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die Neueindeckung inklusive aller erforderlichen Teilleistungen wie Lattung, Dampfsperre, 
Ziegel- und Deckungsart, Verblechungen, Wärmedämmungen, Dachdurchführungen, Ka-
min- und Entlüftungsanschlüsse, Abdichtung der Dachterrassen und deren Einfassungen, 
Einbau von Dachflächenfenstern, Herstellung von Dachausstiegen, Laufbrettanlagen, 
Schneefanggittern, Regenrinnen und Fallrohren etc. 

All diese Arbeiten werden gemäß der einschlägigen Richtlinien und DIN-Vorschriften aus-
geführt. Als Dachflächenfenster kommen Markenfenster wie Velux, Roto oder gleichwertig 
zum Einsatz, die als normale Belichtungsfenster oder als Ausstiegsfenster (gegebenenfalls 
für den zweiten Rettungsweg) Verwendung finden. Wenn erforderlich erfolgt der Einbau 
einer RWA-Öffnung im Treppenhauskopf als Rauchabzugsanlage gemäß SächsBO.

Alle am Gebäude befindlichen Entwässerungen und Abdichtungen aus Blech werden denk-
malschutzgerecht, jedoch meist aus Titanzink hergestellt. Dies umfasst alle Regenfallrohre, 
Fallrohrbefestigungen, Fallrohrbögen, liegende und hängende Dachrinnen etc. Die Verble-
chung sämtlicher Sockel, Gesimse und Erker erfolgt ebenfalls nach den Auflagen des Denk-
malschutzes.

Außenputz / Fassade
Die Fassade des Gebäudes wird gemäß den Vorgaben des Denk-
malschutzamtes durch Reinigung, Reparaturen, Neuverfugung 
und Wiederherstellung der originalen Stuckelemente entspre-
chend vorhandener Ansichten überarbeitet bzw. neu hergestellt. 
Ausbesserungen bestehender Schäden erfolgen im Rahmen der 
denkmalpflegerischen Auflagen. Vorhandener und nicht tragfä-
higer Außenputz wird abgeschlagen und neu aufgebracht. Restau-
rierung und Sanierung von Sand- bzw. Natursteinteilen werden 
nach den Vorgaben des Architekten und des Denkmalschutzes 
vorgenommen. Nicht sanierungsfähige oder fehlende Schmuck- 
und Stuckelemente werden entsprechend der denkmalpflege-
rischen Auflagen ergänzt bzw. erneuert.

Innenputz
In sämtlichen Räumen des Gebäudes wird eine Überprüfung der vorhandenen Putze auf 
ihre Verwendbarkeit vorgenommen. Wenn erforderlich werden Hohlstellen oder ganze Flä-
chen abgeschlagen und mit den entsprechenden Putzarten (Kalkgips, Kalkzement, Sanier-

putz etc.) neu hergestellt. Gegebenenfalls erfolgt das Spachteln der Flächen. Zu erhaltende 
Deckenflächen werden fachmännisch überarbeitet und glatt gespachtelt.

Malerarbeiten / Stuck
In den Wohnräumen werden sämtliche 
Wandflächen und Decken nach den 
entsprechenden Vorarbeiten (z.B. Grun-
dierungsarbeiten) glatt gespachtelt und 
deckend mit wischfester Innendispersi-
onsfarbe weiß gestrichen. Die Decken 
werden nach erfolgter Vorbereitung ge-
spachtelt und deckend gestrichen. 

Für das Treppenhaus wird nach entspre-
chenden Befunduntersuchungen in Ab-
stimmung mit dem Denkmalschutz ein 
Farbkonzept erarbeitet und fachgerecht 
umgesetzt.Der Fassadenanstrich erfolgt 
nach historischem Vorbild und Festle-
gungen des Denkmalschutzes.

In allen Räumen, in denen sich erhaltenswerte Stuckprofile befinden, werden diese fachge-
recht aufgearbeitet bzw. ergänzt und erneuert sowie  farblich gestaltet. Gegebenenfalls wird 
in anderen Wohnräumen in Anlehnung an den historischen Befund Stuckersatz eingebaut.

Fenster
Sofern der Denkmalschutz nicht ausdrücklich die Aufarbeitung und Reparatur der vorhan-
denen Holzkastenfenster fordert, werden diese aus dem Gebäude entfernt und entsorgt. In 
Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt werden neue Holzfenster entsprechend dem hi-
storischen Vorbild ausgewählt und eingebaut. Die Festlegung der jeweiligen Fenstergliede-
rung, Profilierung und der farblichen Endbehandlung erfolgt nach den Vorgaben des Denk-
malschutzes. Es kommen Fenster der Schallschutzklasse II entsprechend DIN 1055 für 
Windlasten, DIN 1055 für Horizontallasten sowie DIN 18056 für Vertikallasten zum Einsatz. 
Sollten dem keine funktionellen und bautechnischen Gründe entgegenstehen, erhalten alle 
Fenster mit Ausnahme der Dachflächenfenster und Oberlichter Dreh-Kipp-Beschläge.
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Die Treppenhausfenster werden fachmännisch gemäß den Auflagen des Denkmalschutz-
amtes aufgearbeitet, neu verglast und farblich gestaltet. Sämtliche Kellerfenster werden in 
Abstimmung mit dem Referat für Denkmalschutz erneuert.

Innenfensterbänke
Die Innenfensterbänke werden entweder aus Marmor (Jura oder Carrera) oder entspre-
chend dem historischen Bestand und den Forderungen des Denkmalschutzes aus profi-
liertem Holz gefertigt und eingebaut. 

Stahlbau- und Schlosserarbeiten
Gemäß den statischen Vorgaben erfolgt gegebenenfalls der Einbau von Stahlträgern zur 
Verstärkung der Konstruktion im Dachstuhl- und Deckenbereich. Das gilt ebenfalls für das 
Umsetzen der geplanten Grundrissvarianten in den einzelnen Geschossen. 

Die hofseitige Balkonanlage wird in einer verzinkten Stahlkonstruktion hergestellt. Diese 
wird entsprechend den Planungsunterlagen und in Abstimmung mit dem Denkmalschutz 
errichtet und gegebenenfalls farblich gestaltet. Weiterhin erfolgt die schlossermäßige Auf-
arbeitung bzw. Ergänzung von vorhandenen sowie notwendigen Geländern und Handläu-
fen. Die Lieferung und der Einbau einer Briefkastenanlage im Treppenhaus erfolgt eben-
falls in Abstimmung mit dem Referat Denkmalschutz. Für das gesamte Gebäude wird eine 
Schließanlage installiert.

Grundrissänderungen / Dachgeschossausbau
Alle vorgesehenen Grund-
rissänderungen gemäß den 
Planungsunterlagen werden 
durch Abbruch nicht mehr be-
nötigter Wände einschließlich 
aller statisch erforderlichen 
Maßnahmen und durch die 
Herstellung neuer Wände 
durch konventionelle Mauern 
oder Trockenbau umgesetzt. 

Gegebenenfalls werden die 
Türöffnungsmaße zum Einbau 

neuer Innentüren angepasst. Wo es sich durch statisch notwendige Unterzüge erforderlich 
macht, werden Unterhangdecken (Trockenbau) eingezogen. In Bädern und Küchen erfolgt 
grundsätzlich der Einbau von Unterhangdecken. Bestehende oder neu zu errichtende Woh-
nungstrennwände werden entsprechend den Schallschutzanforderungen ausgebildet.

Der Ausbau des Dachgeschosses entsprechend den Planungsunterlagen wird unter Be-
rücksichtigung aller erforderlichen DIN-Normen und bauordnungsrechtlichen Anforde-
rungen sowie der Vorgaben des Denkmalschutzes vorgenommen. Der gesamte Ausbau 
erfolgt in moderner Trockenbauweise (System „Knauf“, „Rigips“ oder gleichwertig) unter 
Zugrundelegen aller Wärmeschutz-, Schallschutz- und DIN-Richtlinien. Die Ausstattung er-
gibt sich analog der beschriebenen Wohnungseinheiten. 

Heizungsinstallation
Es erfolgt der Einbau einer modernen zeit- und witterungsgesteuerten Heizungsanlage mit 
zentraler Wärmeerzeugung und Warmwasseraufbereitung – gasgefeuert-  Fabrikat Viess-
mann oder gleichwertig. Der für die Installation der neuen Heizanlage notwendige Schorn-
stein wird durch den fachgerechten Einzug von Edelstahlrohren saniert. Sofern sich das 
Objekt in einem Fernwärmevorranggebiet befindet, erfolgt die Beheizung über eine Fern-
wärmeübergabestation. In diesem Fall entfällt die Schornsteinsanierung. Alle Heizleitungen 
bzw. Heizkörperverrohrungen werden in Kupfer oder Kunststoff ausgeführt und grundsätz-
lich unter Putz oder im Fußboden verlegt. Die Raumheizflächen werden aufgrund einer 
Wärmebedarfsberechnung ermittelt und in Form von Ventilheizkörpern in Kompaktform 
ausgeführt. In den Bädern erfolgt der Einbau von Handtuchheizkörpern. Der Wärmemen-
genverbrauch wird wohnungsweise mit Hilfe entsprechender Messeinrichtungen erfasst.

Sanitärinstallationen
Die Sanitärinstallationen werden komplett neu eingebaut entsprechend den Planungsunter-
lagen sowie den erforderlichen Anschlüssen an das öffentliche Versorgungsnetz. Sämtliche 
Abwasserleitungen werden aus Gussrohrleitungen bzw. HT-Kunststoffrohren gemäß der 
technischen Vorschriften schallgedämmt eingebaut. Alle Kaltwasser-, Warmwasser- und 
Zirkulationsleitungen werden entsprechend den Vorgaben des Planungsingenieurs aus 
Mehrschicht-Verbundrohr einschließlich Wärmedämmung laut Wärmschutzverordnung in 
das Gebäude eingebaut. 

Die Küchen erhalten analog zu den Planungsunterlagen Abflussleitungen sowie Warm- 
und Kaltwasseranschlüsse sowie gegebenenfalls Waschmaschinenanschlüsse. Um eine 
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wohnungsbezogene Verbrauchserfassung zu garantieren, werden für alle Einheiten eigene 
Kalt- und Warmwasserzählstellen mit separaten Absperreinrichtungen eingerichtet. Allge-
meine Wasserentnahmestellen, z.B. im Keller oder Garten, werden ebenfalls mit eigenen 
Zählvorrichtungen ausgestattet.

Sanitärobjekte
Sämtliche neu im Gebäude zu in-
stallierenden Sanitärobjekte wer-
den entsprechend den Planungs-
unterlagen eingebaut. Alle WC’s 
werden in Vorwandmontage instal-
liert. Als Sanitärobjekte kommen 
nachfolgende Markenfabrikate zur 
Anwendung: WC’s, der Firma Vil-
leroy & Boch, Subway oder gleich-
wertig sowie Wannen der Firma 
Kaldewei oder gleichwertig. Die 
Waschplätze werden mit Unter-
schränken ausgestattet. Die Un-
terschränke werden für Feuchträume geeigneten Verbundplatten in Holz-Optik hergestellt 
und erhalten eine Abdeckplatte mit Unterbauwaschtischen Firma Villeroy & Boch, Loop & 
Friends oder gleichwertig. Die Armaturen werden in verchromter Ausführung, Grohe Model 
„Concetto“ oder gleichwertig, montiert. Die Badausstattung wird mit Lotionsspender, Bür-
ste, Papierhalter sowie einem Handtuchhalter, ebenfalls in verchromter Ausführung, kom-
plettiert.

Elektroinstallation
Das gesamte Gebäude erhält komplett neue Elektroinstallationen entsprechend den Vor-
schriften der VDE in Anlehnung an den Ausstattungsgrad II. Die Neuverlegung aller Licht- 
und Stromleitungen in den Wohnungen und dem Treppenhaus erfolgt unter Putz einschließ-
lich des Einbaus von Schalter- und Steckdosenmaterial des Herstellers Busch/Jäger, Typ 
Duro 2000 SI oder vergleichbar. Im Keller wird die Installation auf Putz sowie der Einbau 
einer ausreichenden Anzahl von Steckdosen, Schaltern und Leuchten vorgenommen. Es 
erfolgt der Anschluss von Geräten und technischen Anlagen, die neu in das Gebäude in-
stalliert werden bzw. deren Funktionen erforderlich sind. Das Gebäude wird mit einer Video- 
und Wechselsprechanlage sowie mit Leuchtkörpern (Berliner Leuchten) im gesamten Trep-

penhaus in Abstimmung mit dem Architekten und dem Denkmalschutzamt ausgestattet. 
In jeder Wohnung wird neben der Eingangstür ein Monitor mit Wechselsprecheinrichtung 
und Türöffner installiert. Weiterhin wird ein Lehrrohrnetz inklusive Verkabelung für den An-
schluss an das Telefon- und Kabelnetz eingebaut. Für alle Wohn- und Schlafräume werden 
TV- und Telefonanschlüsse eingerichtet. Sämtliche Balkone und Dachterrassen erhalten 
jeweils eine Steckdose sowie eine von innen zu schaltende Außenlampe nach Vorgabe des 
Architekten und in Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Die Haus- und Außenleuchten 
werden in Abstimmung mit dem Architekten und dem Denkmalschutz montiert und über 
Dämmerungsschalter mit Bewegungsmelder betätigt. Alle Gemeinschaftseinrichtungen er-
halten separate Zählvorrichtungen.

Sauna
Im Keller wird entsprechend den 
Planungsunterlagen eine Gemein-
schaftssauna mit WC und Dusche 
eingebaut. Der Fußboden wird ge-
fliest, Wände und Decken werden 
verputzt, wobei die Wände danach 
mit Fichtenholz (Nut- und Federlei-
ste, Kehlprofilierung) verkleidet wer-
den. Der Betrieb der Sauna erfolgt 
über eine eigene Elektrozähleinheit 
sowie eine separate Warm- und 
Kaltwasserzählvorrichtung. Die In-
stallation eines Münz- bzw. Chipau-
tomaten ermöglicht die Zuordnung der entstehenden Kosten nach dem Benutzerprinzip.

Bodenbeläge / Fliesenlegerarbeiten
Nach Abschluss der eventuell erforderlichen Holzschutzmaßnahmen werden die gesamten 
Böden komplett überarbeitet, defekte Teile ausgewechselt und ein Höhenausgleich einge-
bracht. Um den neuen Bodenaufbau zu gewährleisten, kann es statisch erforderlich sein, 
Deckenbalken zu verstärken. Dies erfolgt entsprechend der jeweiligen Gegebenheiten und 
nach den Vorgaben des Statikers. Als weiterer Aufbau wird eine Trittschalldämmung und 
ca. 3,5 cm starker Estrich oder Gussasphalt auf die entsprechend vorbereiteten Böden 
aufgebracht. Darauf wird in allen Räumen außer Bad, WC, Dusche und Küchen Echtholz-
parkett aus Eiche, Stärke mindestens 13 mm einschließlich Sockelleisten, verlegt. Für 
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den Fall, dass aufgrund der Anforderungen 
des Denkmalschutzes Bestandparkett erhal-
ten werden soll, wird dieses entsprechend den 
Gegebenheiten aufgearbeitet, geschliffen und 
neu versiegelt. In Bädern, WC’s und Duschräu-
men werden nach notwendigen Vorleistungen 
wie Wandabdichtungen und systemorientierte 
Abdichtarbeiten unter Duschen und Badewan-
nen die Böden und Wände entsprechend den 
jeweiligen räumlichen Gegebenheiten und nach Vorgaben des Architekten mit Fliesen aus-
gestattet. Dies beinhaltet auch die Herstellung aller notwendigen dauerelastischen War-
tungsfugen.

In den Bädern und WC´s kommen an den Wänden großformatige Platten in Naturstein-
optik Sandstein zum Einsatz. Die Böden werden mit Granit Padang-Dark belegt. (Ausstel-
lungspreis jeweils ca. 50,00 €/m² incl. MwSt.). Die Küche erhält im Arbeitsbereich einen 
Wandspiegel von ca. 60 cm Höhe aus Fliesen Fabrikat „Avila-Arena“ (Ausstellungspreis ca. 
35,00 €/m² incl. MwSt.). Der Küchenfußboden wird nach Durchführung aller erforderlichen 
Vorarbeiten mit keramischen Fliesen, Fabrikat „Avila-Arena“ (Ausstellungspreis ca. 35,00 €/
m² incl. MwSt.), sowie Sockelfliesen belegt. 

Treppenhaus
Das Treppenhaus wird entsprechend dem Befund im Putz 
ausgebessert bzw. bei Bedarf neu verputzt und ganzflächig 
gespachtelt. Die Gestaltung der Decken und Wände erfolgt 
nach einem zu erstellenden Farbkonzept unter Berücksichti-
gung der Vorgaben des Denkmalschutzes. Der Fliesenbelag 
im Hauseingangsbereich ist nach Möglichkeit zu erhalten und 
entsprechend zu ergänzen. Sollte er nicht mehr erhaltungsfä-
hig sein, werden nach Bemusterung mit dem Denkmalschutz 
passende neue Fliesen gelegt.

Die Treppenanlage selbst soll wieder in den historischen Zu-
stand versetzt werden. Das geschieht durch den Auflagen 
des Referats Denkmalschutz entsprechende Aufarbeitung 
vorhandener Bauteile. Fehlende bzw. defekte Teile werden 

entsprechend dem historischen Vorbild nachgefertigt. Die Treppenstufen werden Substanz 
schonen geschliffen sowie anschließend lasiert und versiegelt. Sämtliche anderen Holzteile 
werden passend dazu lasiert und lackiert. Auch diese Gestaltung erfolgt gemäß den Anfor-
derungen des Denkmalschutzes. Treppenläufe und Podeste werden mit einem gekettelten 
Teppichläufer (ca. 1 m breit) belegt und durch Messingschienen befestigt.

Aufzug
Es erfolgt der Einbau eines modernen Personenaufzuges (Fabrikat OTIS oder gleichwer-
tig) entsprechend den Planungsunterlagen mit moderner Kabinenausstattung und allen 
technisch notwendigen Ausstattungsmerkmalen wie Notrufschaltung etc. gemäß den dafür 
geltenden Richtlinien. Der dafür erforderliche Aufzugschacht wird unter Berücksichtigung 
sämtlicher Wärme- und Schallschutzauflagen erstellt.

Außen- und Innentüren
Die bestehenden Gebäudeaußentüren wer-
den fachmännisch und nach den Vorgaben 
des Referates Denkmalschutz aufgearbeitet 
bzw. entsprechend dem historischen Vorbild 
als neue Türen nachgefertigt. Die Hausein-
gangstür wird mit einem elektrischen Türöff-
nungssystem versehen.

Die bestehenden Wohnungseingangstüren 
werden nach Möglichkeit gemäß den Auflagen 
des Bauordnungsamtes bzw. des Referates 
Denkmalschutz aufgearbeitet, neu verglast 
und mit Lippendichtungen, Zylinderschlös-
sern und neuen Drückergarnituren versehen. 
Sollten teilweise die Türen nicht aufarbei-
tungsfähig oder nicht mehr vorhanden sein, 
so werden sie entsprechend dem historischen 
Vorbild als neue Türen nachgefertigt. Die 
Wohnungseingangstüren im Dachgeschoss 
werden gemäß den bauordnungsrechtlichen 
Vorschriften sowie den Vorgaben des Denk-
malschutzes passend zu den anderen Woh-
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nungseingangstüren nachgebaut. Sofern Wohnungsinnentüren in den jeweiligen Einheiten 
noch vorhanden und aufarbeitungswürdig sind, werden diese fachgerecht aufgearbeitet 
und restauriert bzw. fehlende Türen entsprechend den historischen Vorbildern nachgebaut. 
Bei Einbau neuer Innentüren werden diese als Röhrenspantüren in Weiß mit angedeuteter 
Kassettenprofilierung (Fabrikat Hilzinger oder gleichwertig) und zeitgemäßen Beschlägen 
ausgeführt.

Klimaanlagen
Im Dachgeschoss werden zur sommerlichen Kühlung Klimageräte eingebaut. 

Außenanlagen, Hofflächen
Die Außenanlagen werden gemäß dem Freiflächenplan der Baugenehmigung sowie den 
Auflagen des Denkmalschutzes ausgeführt. Alle Pflasterflächen werden nach Bemusterung 
durch den Denkmalschutz und nach Vorgabe des Architekten aus Betonsteinpflaster ein-
schließlich Borden hergestellt. Die Außenbeleuchtung erfolgt durch Pollerleuchten, die über 
einen Dämmerungsschalter mit Bewegungsmelder betätigt werden.

Planung / Projektsteuerung / Nebenkosten
Bei einer derartigen Baumaßnahme fallen neben den allgemein üblichen Planungs- und Ar-
chitektenhonoraren sowie Baugenehmigungsgebühren weitere Kosten an. Das betrifft unter 
anderem verschiedene Abnahme- und Prüfgebühren (Brandschutz, Statik etc.), die von den 
jeweiligen Prüfern bzw. Ämtern erhoben werden.

Für die Erneuerung des Stromversorgungsanschlusses (Hausanschluss), des Wasseran-
schlusses (Hauswasseranschluss) und die eventuelle Erneuerung eines Gasversorgungs-
anschlusses fallen zusätzliche Kosten an.

Alle derartigen Nebenkosten bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe des Objektes sind im 
Festpreis enthalten.

Ausführungsvorschriften nach DIN
Soweit dies im Rahmen einer denkmalgerechten Komplettsanierung möglich ist, werden 
bei allen durchzuführenden Modernisierungs-, Instandsetzungs-, Aus- und Umbauarbeiten 
die jeweiligen DIN-Vorschriften der neuesten Fassung eingehalten und berücksichtigt sowie 
alle darin aufgeführten und erwähnten weiteren DIN-Vorschriften und Richtlinien umgesetzt.

Hinweise / Vorbehalte
Es wird hiermit nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der Liefer- und 
Leistungsumfang ausdrücklich auf die vorbenannten Beschreibungen bezieht. In den Pro-
spektplänen dargestellte Einrichtungsgegenstände, Möbel, Küchen, Waschmaschinen etc. 
sind nur Gestaltungsbeispiele und nicht im Lieferumfang enthalten.

Sämtliche Abbildungen im Rahmen der Baubeschreibung sind Referenzfotos. Die tat-
sächliche Bauausführung kann hiervon abweichen.

BAUBESCHREIBUNG
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Urkundenrolle Nummer                    / 2010

Angebot zum Abschluss eines Bauträgervertrages

Heute, am			 

erschien/en vor mir,
Notar in 

in meiner Geschäftsstelle in 

1.
Frau 					     ,
geboren am 			   	 ,
wohnhaft in 								        ,
ausgewiesen durch 							       ,
ausgestellt am 				    von				    .

2.
Herr					     ,
geboren am				     ,
wohnhaft in								      
ausgewiesen durch							       ,
ausgestellt am 				    von				    .

- nachstehend (mehrere gemeinsam) auch „der Anbietende“ genannt -.

Der beurkundende Notar konnte das Grundbuch des Vertragsgegenstandes nicht einse-
hen. Auf die damit verbundenen Risiken wurde hingewiesen. Der/Die Erschienenen entbin-
det / entbinden den Notar von seiner Pflicht zur Grundbucheinsicht und befreit / befreien ihn 
von jeglicher diesbezüglicher Haftung. Er/Sie bat/en gleichwohl um sofortige Beurkundung.
Der Notar befragte nach einer Vorbefassung nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 BeurkG. Diese wurde 
verneint. Der Notar erläuterte, dass gemäß § 17 Abs. 2a BeurkG dem Verbraucher (hier 
der Anbieter) ausreichend Gelegenheit gegeben werden soll, sich mit dem Gegenstand 
der Beurkundung auseinander zu setzen, was bei Grundstücksgeschäften im Regelfall da-
durch geschehen soll, dass dem Verbraucher der beabsichtigte Text des Rechtsgeschäftes 
zwei Wochen vor der Beurkundung zur Verfügung gestellt wird. Der Anbieter erklärte dazu, 

dass ihm der Angebotstext im Entwurf und der Text der nachstehend näher bezeichneten 
Teilungserklärung samt Aufteilungsplan seit 		  vorliegt, er weitere Zeit zur Ausei-
nandersetzung nicht benötigt und er die Beurkundung zum heutigen Termin ausdrücklich 
wünscht.

Auf Ansuchen des/der Erschienenen beurkunde ich seinen/ihren Erklärungen entspre-
chend folgendes 

Angebot zum Abschluss eines Bauträgervertrages

Teil A

I.

Frau 					     und
Herr					     	  

- nachstehend (mehrere auch gemeinsam) „der Käufer” genannt – 

macht/machen hiermit der

GRK Real Estate GmbH & Co. KG mit Sitz in Leipzig,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Leipzig unter der HRA 15843
Geschäftsanschrift: 04277 Leipzig, Prinz-Eugen-Str. 31,

  im folgenden „der Verkäufer“ genannt  

das nachfolgende übertragbare Angebot zum Abschluss des in Teil B. aufgeführten Bau-
trägerkaufvertrages. 

II.

An das Angebot hält sich der Käufer bis zum 		  unwiderruflich gebunden. 
Nach Ablauf der Frist erlischt lediglich die Bindung an das Angebot, nicht jedoch das An-
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gebot, das dann in stets widerruflicher Weise fortbesteht. Der Widerruf ist schriftlich gegen-
über dem Verkäufer zu erklären. Bis zum Zugang der Widerrufserklärung beim Verkäu-
fer kann das Angebot noch angenommen werden. Zur Wirksamkeit der Annahme genügt 
deren Erklärung, unter Berücksichtigung der nachstehend aufgeführten Bedingungen,  zu 
notariellem Protokoll, ohne dass es des Zugangs der Annahmeerklärung beim Anbietenden 
bedarf. Der Notar, vor dem die Annahme erklärt wird, wird jedoch gebeten, dem Anbie-
tenden eine Ausfertigung der Annahmeerklärung zu übersenden. In der Annahmeerklärung 
muss der Verkäufer allen gemäß dem in nachstehendem Teil B. niedergelegten Kaufver-
tragstext von ihm zu erteilenden Vollmachten und abzugebenden einseitigen Erklärungen, 
insbesondere Grundbuchanträgen und Eintragungsbewilligungen, beitreten bzw. diese als 
auch in seinem Namen abgegeben bestätigen. 

III.

Mit dem Vollzug des Vertrages wird der die Annahme beurkundende Notar (Notar Dr. 
Matthias Wagner mit Amtssitz in Leipzig) beauftragt. Alle im nachfolgenden Teil B für den 
Notar erteilten Vollmachten gelten ausschließlich für diesen, dessen Vertreter im Amt oder 
Amtsnachfolger.

Teil B

I. Vorbemerkung

(1) Grundbesitz

Der Verkäufer wird als Eigentümer des folgenden, im Grundbuch des Amtsgerichtes Leip-
zig von Gohlis, Blatt 11916 eingetragenen vereinigten Grundbesitzes:

Gemarkung		  Gohlis
Flurstück 		  311/f			   311/d
Fläche 			   650 m²			   450 m²
Lage 			   Lützowstr. 21		  Lützowstr. 23

eingetragen.

Dieser Grundbesitz wird wie folgt belastet sein: 

Abt. II		  lastenfrei
Abt. III		  lastenfrei.

Der Verkäufer behält sich vor, Grundschulden zur Finanzierung des Bauvorhabens zu be-
stellen. Das Grundstück ist mit zwei unter Denkmalschutz stehenden Mehrfamilienwohn-
häusern bebaut. Die Baugenehmigung für die beabsichtigte Sanierung ist nach Versiche-
rung des Verkäufers beantragt, jedoch noch nicht erteilt.

(2) Teilung 

a)
Mit Urkunde vom 16.03.2010 des Notars Dr. Matthias Wagner, URNr. 500/2010   nach-
folgend „Teilungserklärung“, der auch die Baubeschreibung als Anlage VI beigefügt ist, 
hat der Verkäufer das vorbezeichnete Grundstück samt dem zu sanierenden und moder-
nisierenden Mehrfamilienhaus nach § 8 WEG in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt.
Grundlage der Teilung sind der der Teilungserklärung als Anlage als Anlage III. beigefügte 
Lageplan und die als Anlage IV. beigefügten Baupläne (Aufteilungsplan). Die Abgeschlos-
senheitsbescheinigung der Stadt Leipzig – Amt für Bauordnung und Denkmalpflege liegt 
noch nicht vor. Die Teilungserklärung ist im Grundbuch nicht vollzogen.

b)
Die Beteiligten verweisen auf die Teilungserklärung mit allen Anlagen, die hier in beglaubi-
gter Abschrift vorliegt. Sie machen damit den Inhalt dieser Urkunde zum Inhalt ihrer heute 
beurkundeten Erklärungen. Der Inhalt der Verweisungsurkunde ist ihnen bekannt, Pläne 
wurden ihnen zur Durchsicht vorgelegt und von ihnen genehmigt. Die Beteiligten verzichten 
auf das Vorlesen und das Beiheften zur heutigen Urkunde. 

c)
Mit der Teilungserklärung wird u.a. folgendes Wohnungs-/Teileigentum gebildet:

	 /1000 Miteigentumsanteil am vorbezeichneten Grundstück verbunden mit dem 
Sondereigentum an der Wohnung Nr. 	 im	 -geschoss des Hauses Lützowstr. 
	 und dem dazugehörigen mit der gleichen Nummer versehenen Keller im Kellerge-
schoss. 

DAS ANGEBOT
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d)
***Der Wohnung Nr.        ist dabei das Sondernutzungsrecht an der Gartenfläche, mit SNR 
*** bezeichnet, zugeordnet.

II. Verkauf / Beitritt zum Mietpool

1.
Die GRK Real Estate GmbH & Co. KG mit Sitz in Leipzig (Verkäufer)

verkauft hiermit an die/den dies annehmende/n 
						      (Käufer)
zum Eigentum / zum Miteigentum zu je 1/2 

das in Abschnitt I.2.c) näher bezeichnete Wohnungseigentum ***(samt Sonder-
nutzungsrecht nach Abschnitt I.2.d) mit allen zugehörigen Rechten und den damit verbun-
denen Pflichten, sämtlichen Bestandteilen und dem gesetzlichen Zubehör einschließlich 
der nach Abschnitt III. noch zu erbringenden Bauleistung 
- nachstehend auch „Vertragsgegenstand“ genannt -.

2.
Der Verkäufer hat mit dem Verwalter der Wohnanlage einen Mietpool in Form einer Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts gegründet. Eine beglaubigte Abschrift des Gesellschaftsver-
trages dieser Mietpoolgesellschaft samt Anlage (Mustervertrag „Vereinbarung über Mieten-
verwaltung“ - Anlage des Gesellschaftsvertrages – sowie Objektmerkblatt für den Erwerber 
und Erläuterungen zur Funktionsweise des Mietpools)  ist der Teilungserklärung als Anlage 
VII beigefügt. Nach § 1 Ziffer 3. in Verbindung mit § 4 dieses Gesellschaftsvertrages kann 
der Käufer dieser Mietpoolgesellschaft durch Erklärung gegenüber dem geschäftsführen-
den Gesellschafter, der GRK Hausverwaltung GmbH, beitreten. Mit Beitritt zum Mietpool 
wird zwischen dem Mietpoolverwalter (geschäftsführender Gesellschafter) und dem Pool-
mitglied die dem Gesellschaftsvertrag als Anlage beigefügte Vereinbarung über Mietenver-
waltung geschlossen. Dazu erklärt der Käufer gegenüber dem geschäftsführenden Gesell-
schafter der Mietpoolgesellschaft:

Hiermit wird, bedingt durch Annahme des Angebots auf Abschluss des Bauträgervertrages 
durch den Verkäufer, der Beitritt zur Mietpoolgesellschaft erklärt. 

III. Bauverpflichtung

1.
Der Verkäufer verpflichtet sich, die Wohnanlage und insbesondere das vertragsgegen-
ständliche Wohnungseigentum entsprechend der in der Teilungserklärung niedergelegten 
Baubeschreibung und den Bauplänen, die dem Aufteilungsplan entsprechen, herzustellen 
und auszustatten. Dabei wird auf die weitgehende Erhaltung der Altbausubstanz Wert ge-
legt. Bei Zweifeln über die zu erbringenden Leistungen geht die Baubeschreibung den Bau-
plänen vor. Soweit Leistungen in der Baubeschreibung nicht im Detail beschrieben sind, ist 
der Verkäufer ermächtigt, den Inhalt der Leistungen nach billigem Ermessen zu bestimmen. 
Die Darstellung der Umgebung des Kaufobjektes oder angrenzender Bereiche ist nur in-
soweit verbindlich, als sie den Gesamtcharakter der Bebauung und die Bebauungsdichte 
beschreibt. 

2.
Der Verkäufer hat die Leistungen nach den Regeln der Baukunst und technisch einwand-
frei unter Beachtung der einschlägigen DIN-Vorschriften und unter Verwendung normge-
rechter Baustoffe zu erbringen, soweit sich aus der Baubeschreibung und den nachstehen-
den Bestimmungen nichts anderes ergibt. Abweichungen sind zulässig, wenn sie aufgrund 
behördlicher Auflagen rechtlich geboten sind oder wenn sie sich als technisch und/oder  
wirtschaftlich notwendig erweisen  und dem Käufer zumutbar sind. Ferner sind Änderungen 
in Bezug auf Gebäudeteile, die nicht das Sondereigentum des Käufers betreffen oder ihm 
zur Sondernutzung zugewiesen sind, zulässig, soweit sie nicht den vertragsgemäßen Ge-
brauch des Gemeinschaftseigentums unzumutbar beeinträchtigen.  

Abweichungen dürfen Güte, Wert und Gebrauchsfähigkeit des Vertragsgegenstandes nicht 
mindern. Hinsichtlich der Wohn- und Nutzflächen sind die sich aus den Einzeichnungen in 
den Plänen ergebenden Flächengrößen, errechnet nach der II. BerechnungsVO i.d.F. der 
WohnFlVO,  maßgebend. Balkone und Terrassen sind dabei mit 50% berücksichtigt. Für 
Abweichungen haftet der Verkäufer nur dann, wenn sie nicht durch Sonderwünsche des 
Käufers veranlasst sind und soweit sie von der vorgenannten Flächengröße mehr als drei 
vom Hundert nach unten abweichen.

3.
Um dem Flair und dem Charakter des Gebäudes gerecht zu werden, wird die vorhandene 
Gebäudesubstanz und Gebäudeausstattung soweit wie möglich erhalten bleiben. Dabei 
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wird von den Vertragsbeteiligten bewusst hingenommen, dass durch die in der Baube-
schreibung vorgesehene Erhaltung und Aufarbeitung vorhandener Bau- und Gebäudeteile  
nicht Komfort, Qualität und Funktionalität eines Neubaus erreicht wird. Insoweit werden 
auch Abweichungen von der DIN-Norm zwingend und ausdrücklich von den Vertragsbetei-
ligten akzeptiert. Zum Umfang der geschuldeten Arbeiten wird klar gestellt, dass sich die 
zu erbringenden Leistungen auf diejenigen beschränken, die in der o.g. Baubeschreibung 
aufgeführt sind.

4.
Für Einbauten und Ausstattung des Vertragsgegenstandes ist allein die Baubeschreibung 
maßgebend, die Vorrang vor Plänen und Zeichnungen hat. 

5.
Ein Anspruch auf Übernahme von Sonderwünschen besteht nicht. Eigenleistungen des 
Käufers sind vor Besitzübergang nur nach Genehmigung des Verkäufers und in Abstim-
mung mit diesem zulässig; gleiches gilt für Arbeiten durch vom Käufer beauftragte Dritte.
Der Käufer darf die Baustelle auf eigene Gefahr betreten, um sich vom Bautenstand zu 
überzeugen und sich über die Ausführung seiner genehmigten Sonderwünsche zu infor-
mieren. Er hat dabei die Anweisungen der Bauleitung zu beachten. 

6.
Der Verkäufer strebt an, den Vertragsgegenstand bis spätestens xx.xx.xxxx bezugsfertig 
herzustellen. Er verpflichtet sich, den Vertragsgegenstand bis spätestens xx.xx.xxxx voll-
ständig fertig zu stellen. Kommt der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises bzw. einer 
oder mehrerer Kaufpreisraten in Verzug, so verlängert sich die Fristen des Verkäufers zur 
vollständigen Fertigstellung des Vertragsgegenstandes um den Zeitraum des Verzuges.
Können Außenarbeiten jahreszeitlich bedingt nicht innerhalb dieser Frist ausgeführt wer-
den, hat sie der Verkäufer zu geeigneter Zeit unverzüglich zu erbringen. 

Die Abnahme des Vertragsgegenstandes bei Bezugsfertigkeit wird dadurch nicht berührt. 
Behinderungen bei der Herstellung des Vertragsgegenstandes aus Umständen, die der 
Verkäufer nicht zu vertreten hat, z.B. höhere Gewalt, Streik, Ausführung von Sonderwün-
schen, verlängern die Herstellungsfrist um die Dauer der Behinderung.

IV. Kaufpreis

1.
Der Kaufpreis beträgt 				     €, 
- in Worten: 							       Euro -.

Hiervon entfallen auf
  das Grundstück  		  			   €,
  die Altbausubstanz		  			   €,
  die Sanierungsleistungen		 			   €.

2.
Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für die Anerkennung dieser Kaufpreisaufteilung 
durch das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig oder das Finanzamt. 
Die Vertragsparteien sind darüber einig, dass diese Aufteilung lediglich eine Schätzung ist 
und das Finanzamt jederzeit eine andere Aufteilung festlegen kann. Weder der Verkäufer 
noch seine Erfüllungsgehilfen haften für diese Aufteilung. Bei der Bewertung des Dachge-
schosses durch das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig ist ein ande-
rer Bewertungsansatz möglich und es können andere Abschreibungsgrundsätze gelten, da 
die Bauleistungen nicht als Sanierungsleistungen anerkannt werden.

3.
Der Kaufpreis ist ein Festpreis. Eine eventuelle Erhöhung der Mehrwertsteuer geht zu La-
sten des Verkäufers.

4.
Mehrere Käufer haften für den Kaufpreis als Gesamtschuldner.

V. Kaufpreisfälligkeit

1.
Erste Grundvoraussetzung für die Fälligkeit sämtlicher Kaufpreiszahlungen ist die Bestäti-
gung durch den vollzugsbeauftragten Notar, dass
a)
die Auflassungsvormerkung für den Käufer im Rang nur nach den in Abschnitt I genannten 
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Belastungen und eventuell solchen weiteren Belastungen, die vom Käufer zu übernehmen 
sind (z. B. Kaufpreisfinanzierungsgrundpfandrechte, etwaige Dienstbarkeiten) am Vertrags-
gegenstand im Grundbuch eingetragen ist, 

b)
alle zur Rechtswirksamkeit und zum Vollzug des Vertrages etwa erforderlichen Genehmi-
gungen und das Negativzeugnis der Stadt zum Vorkaufsrecht nach SächsDSchG vorliegen,

c)
die Freistellung des Vertragsgegenstandes von allen Grundbuchlasten, die der Auflas-
sungsvormerkung des Käufers im Rang vorgehen oder gleichstehen und die nicht über-
nommen werden sollen, gesichert ist, und zwar auch für den Fall, dass das Bauvorhaben 
nicht vollendet wird. Die Freistellung des Vertragsgegenstandes von Grundpfandrechten 
ist gesichert, wenn eine Freistellungsverpflichtung des jeweiligen Gläubigers mit dem In-
halt vorliegt, dass die nicht zu übernehmenden Grundpfandrechte im Grundbuch gelöscht 
werden, und zwar, wenn das Bauvorhaben vollendet wird, unverzüglich nach Zahlung der 
geschuldeten Vertragssumme, anderenfalls unverzüglich nach Zahlung des dem erreichten 
Bautenstand entsprechenden Teils der geschuldeten Vertragssumme durch den Käufer; für 
den Fall, dass das Bauvorhaben nicht vollendet wird, kann sich der Gläubiger vorbehalten, 
anstelle der Freistellung alle vom Käufer vertragsgemäß geleisteten Zahlungen bis zum 
anteiligen Wert des Vertragsgegenstandes zurückzuzahlen. Diese Erklärung muss dem 
Käufer ausgehändigt werden.
Der vollzugsbeauftragte Notar wird beauftragt, die Bestätigung dem Käufer mit einfachem 
Brief an die letzte ihm vom Käufer bekannt gegebene Anschrift zu versenden; der Verkäufer 
erhält eine Abschrift.

2.
Weitere Grundvoraussetzung für die Fälligkeit der Kaufpreisraten ist, dass die Baugenehmi-
gung erteilt worden ist. Das Vorliegen dieser Grundvoraussetzung ist dem Käufer schriftlich 
durch den Verkäufer anzuzeigen.

3. 
Wegen der  nach § 632a Abs. 3 BGB i.V. mit § 1 Satz 3 der Verordnung über die Abschlags-
zahlung bei Bauträgerverträgen dem Käufer zu leistenden Sicherheit in Höhe von 5 v.H. 
des Kaufpreises für die rechtzeitige Herstellung des Kaufgegenstandes ohne wesentliche 
Mängel stellt der Verkäufer folgendes Verlangen gemäß § 632 a Abs. 3 Satz 3 BGB, mit 

dem der Ratenzahlungsplan der MaBV entsprechend modifiziert wird:
Die Sicherheitsleistung ist durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, dass der Käufer von 
der ersten Kaufpreisrate den Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält. Sollte 
sich durch spätere Vertragsänderungen der Kaufpreis um mehr als 10 % erhöhen, ist die 
dadurch zu gewährende weitere Sicherheit in Höhe von 5 % des Erhöhungsbetrages durch 
Zurückbehalt von den danach fälligen Raten zu erbringen. 

Der Kaufpreis ist somit in folgenden Raten zu zahlen:

1. Rate -  bei Vorliegen der Grundvoraussetzungen - 30% des Kaufpreises abzüglich 5% 
Sicherheitseinbehalt, somit 25% des Kaufpreises. 

Der danach verbleibende Restkaufpreis ist grundsätzlich nach Baufortschritt in bis zu sechs 
weiteren Raten zu entrichten. Deren Höhe legt der Verkäufer entsprechend dem Bauablauf 
aus folgenden Vom-Hundert-Sätzen des Gesamtkaufpreises fest:

- 28%  	 -	 nach Rohbaufertigstellung einschließlich Zimmererarbeiten
- 5,6% 	 -	 für die Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen  
- 2,1%	 -	 für die Rohinstallation der Heizungsanlagen
- 2,1%	 -	 für die Rohinstallation der  Sanitäranlagen
- 2,1%	 -	 für die Rohinstallation der Elektroanlagen
- 7,0% 	 -	 für den Fenstereinbau einschließlich Verglasung
- 4,2%	 -	 für den Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten
- 2,1%	 -	 für den Estrich
- 2,8%	 -	 für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich 
- 8,4%	 -	 nach Bezugsfertigkeit und Zug um Zug gegen Besitzübergabe
- 2,1%	 -	 für die Fassadenarbeiten
- 3,5%	 -	 nach vollständiger Fertigstellung 

Die als Sicherheit einbehaltenen Beträge sind zur Zahlung fällig, wenn das Vertragsobjekt 
rechzeitig und ohne wesentliche Mängel fertig gestellt ist. Ist dies nicht der Fall, bestimmt 
sich die Fälligkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit einzelne der im Ratenplan 
der MaBV aufgeführten Leistungen nicht anfallen, wird der jeweilige Vomhundertsatz an-
teilig auf die übrigen Raten verteilt. Der gemäß dem Ratenplan der MaBV zu errechnende 
Teilbetrag für schon erbrachte Leistungen wird mit den Grundvoraussetzungen zur Zahlung 
fällig.
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4.
Die jeweiligen Raten gemäß vorstehender Nr. 3 sind innerhalb von vierzehn Tagen fällig, 
nachdem 

a) 
die Mitteilung des vollzugsbeauftragten Notars über das Vorliegen der von ihm zu prü-
fenden Fälligkeitsvoraussetzungen dem Käufer zugegangen oder beim Zustellungspostamt 
hinterlegt ist,

b)
der Verkäufer den Käufer schriftlich zur Zahlung aufgefordert hat und dieser Zahlungsauf-
forderung zum Nachweis des zu Grunde liegenden Baufortschrittes eine Bautenstandsbe-
scheinigung des Bauleiters beigefügt hat; in der Zahlungsaufforderung ist anzugeben, aus 
welchen Vom-Hundert-Sätzen des Ratenplanes der MaBV sich die jeweils eingeforderte 
Rate zusammensetzt.

5.
Im Falle der Aufnahme einer Bauträgerfinanzierung wird der Verkäufer seinen Kaufpreisan-
spruch in voller Höhe an diesen Gläubiger abtreten; trotz Abtretung steht ihm dann ein 
Anspruch auf Leistung an den Gläubiger zu. Er ist insbesondere berechtigt, Zwangsvollstre-
ckung im eigenen Namen mit dem Ziel der Zahlung an den Gläubiger zu betreiben.    

6.
Zahlt der Käufer bei Fälligkeit der einzelnen Raten nicht, kommt er gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 
2 BGB ohne Mahnung in Verzug. Er muss dann die jeweiligen Raten mit dem gesetzlichen 
Verzugszins verzinsen. 

VI. Abnahme / Besitzübergang / Eintritt in die Eigentümergemeinschaft

1.
Die Vertragsteile verpflichten sich gegenseitig zur Abnahme nach bezugsfertiger Herstel-
lung des Vertragsgegenstandes. Dies gilt für Gemeinschaftseigentum nur, soweit es aus-
schließlich im Bereich des Sondereigentums des Käufers liegt oder ihm zur Sondernutzung 
zugewiesen ist. Sonstiges Gemeinschaftseigentum ist nach vollständiger Fertigstellung von 
der zukünftigen Eigentümergemeinschaft, bestehend aus sämtlichen Käufern der Wohn-

anlage, abzunehmen, gegebenenfalls durch einen gemeinsamen Vertreter. Außenanlagen 
und sonstige Arbeiten, die erst nach bezugsfertiger Herstellung zu erbringen sind, werden 
nach Fertigstellung abgenommen. Bei der Abnahme findet eine gemeinsame Besichtigung 
des Vertragsgegenstandes statt, über die eine vom Verkäufer und Käufer zu unterzeich-
nende Niederschrift angefertigt wird. Hierin sind alle Mängel und ausstehenden Leistungen 
aufzunehmen, auch soweit hierüber Streit besteht. Der Abnahmetermin ist dem Käufer min-
destens 14 Tage im voraus schriftlich mitzuteilen. Erscheint der Käufer zu diesem Termin 
nicht, obwohl der Vertragsgegenstand abnahmefähig ist, so gilt der Vertragsgegenstand 
als abgenommen. Dies gilt entsprechend, wenn der Käufer den Vertragsgegenstand schon 
vor der Übergabe ohne Zustimmung des Verkäufers bezieht. Teilabnahmen einzelner Ge-
werke finden nicht statt, es sei denn, eine Teilabnahme ist wegen einer Eigenleistung des 
Käufers erforderlich. Für den Fall, dass der Käufer bei der Abnahme des sonstigen Gemein-
schaftseigentums nicht persönlich erscheint oder sich durch einen von ihm schriftlich Be-
vollmächtigten vertreten lässt, beauftragt und bevollmächtigt er bereits jetzt den Verwalter 
der Wohnanlage zu seiner Vertretung.

2.
Auf den Käufer gehen Besitz, Nutzungen und Lasten, insbesondere auch die laufenden 
Steuern und öffentlichen Abgaben, die Gefahr eines zufälligen Untergangs und einer zu-
fälligen Verschlechterung sowie die Verkehrssicherungspflicht des Vertragsgegenstandes 
von dem Zeitpunkt an über, ab dem dieser den Vertragsgegenstand benutzt oder aufgrund 
Übergabe benutzen darf. Der Verkäufer ist zur Übergabe verpflichtet, wenn die Abnahme 
durchgeführt ist und der Käufer alle zu diesem Zeitpunkt fälligen Zahlungen geleistet hat 
oder Zug um Zug gegen Übergabe leistet.

3.
Der Käufer tritt vom Tage des Besitzüberganges an in sämtliche Verpflichtungen ein, die 
sich für ihn aus der Teilungserklärung und Gemeinschaftsordnung ergeben. Bezüglich der 
schuldrechtlichen Verpflichtungen verpflichtet er sich, diese einem eventuellen Rechts-
nachfolger mit Weitergabeverpflichtung ebenfalls aufzuerlegen.

Der Verkäufer erteilt dem Käufer ab Besitzübergabe
S t i m m r e c h t s v o l l m a c h t

für die Eigentümerversammlung.

Ein Hausgeld für den Vertragsbesitz hat bis zur Besitzübergabe der Verkäufer, ab diesem 
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Zeitpunkt der Käufer zu zahlen.

VII. Erschließungskosten

Der Verkäufer trägt alle Kosten für Erschließungs , Versorgungs  und Abwasseranlagen, 
die bis heute vollständig errichtet sind oder anlässlich der Durchführung des vorliegenden 
Bauvorhabens vorgesehen sind, und zwar im Zeitpunkt der Genehmigung des Bauplanes 
bzw. der Entstehung des Baurechts nach dem Anzeigeverfahren der Landesbauordnung. 
Dies umfasst die Kosten für Hausanschlüsse sowie ggf. die Kosten naturschutzrechtlicher 
Ausgleichsmaßnahmen. Etwaige Rückerstattungen von Vorausleistungen stehen ebenfalls 
dem Verkäufer zu. 

Alle sonstigen Erschließungskosten im Sinne des Baugesetzbuches und nach Landes-
recht und kommunalem Satzungsrecht trägt der Käufer.

VIII. Ansprüche und Rechte bei Mängeln

1. 
Dem Käufer ist die Lage des Grundstückes und der derzeitige Zustand des daraufstehen-
den Gebäudes und der Außenanlage sowie die Grundrisse nach eingehender Besichtigung 
hinreichend genug bekannt. 

Gebäudeteile, für die der Verkäufer nach dem sich aus der Baubeschreibung und den Bau-
plänen ergebenden Leistungsumfang keine Arbeiten schuldet,  werden in dem derzeitigen, 
dem Käufer bekannten gebrauchten Zustand erworben. Eine Haftung des Verkäufers we-
gen der Größe und der Bodenbeschaffenheit des Grundstücks und der nach der Baube-
schreibung unverändert bleibenden Altbausubstanz wird ausgeschlossen mit Ausnahme 
der gesetzlichen Haftung für Grundstücksmängel, wegen denen das Gebäude dort nicht 
bestimmungsgemäß genutzt werden kann, oder wenn die Beschaffenheit des Grundstücks 
zu Sachmängeln am Bauwerk führt. Der Verkäufer versichert, dass ihm versteckte Mängel 
nicht bekannt sind. Für Mängel der vom Verkäufer gemäß Abschnitt III. dieser Urkunde in 
Verbindung mit der in Bezug genommenen Baubeschreibung und den Bauplänen geschul-
deten Arbeiten gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs über den Werk-
vertrag. 

Für Mängel an Sachen, die keine Bauleistungen sind, gilt Kaufvertragsrecht. Garantien 
für besondere Eigenschaften werden durch den Verkäufer nicht übernommen. Die vorbe-
zeichneten Mängelansprüche verjähren nach dem Werkvertragsrecht im allgemeinen in 
fünf Jahren, nach dem Kaufrecht im allgemeinen in zwei Jahren. Mängelrechte des Käu-
fers für Sonderwünsche bestehen gegenüber dem Verkäufer nicht, es sei denn, dieser hat 
die Sonderwünsche selbst ausgeführt. Hieran ändert sich durch die Aufnahme eines diese 
Leistungen betreffenden Mangels im Übergabeprotokoll nichts.

Die Beteiligten sind darüber einig, dass die Verjährungsfristen mit der Abnahme des Ver-
tragsgegenstandes durch den Käufer beginnen. Bezüglich des Gemeinschaftseigentums, 
das nicht vom Käufer allein  abzunehmen ist, beginnen die Verjährungsfristen mit der Ab-
nahme des Gemeinschaftseigentums.

2.
Sicherungshalber tritt der Verkäufer die ihm gegen die am Bau  beteiligten Architekten, 
Bauhandwerker, Zulieferer und alle sonst mit dem Bau befassten Dritten zustehenden An-
sprüche auf Nacherfüllung, Selbstvornahme und Aufwendungsersatz und Schadensersatz 
wegen mangelhafter Leistungen an den Käufer ab. Die Ansprüche des Käufers gegen den 
Verkäufer werden von der Abtretung nicht berührt; insbesondere können sie auch ohne 
vorherige Geltendmachung der Ansprüche gegen die Dritten geltend gemacht werden. Die 
Abtretungen werden erst wirksam, wenn der Verkäufer mit seinen entsprechenden Ver-
pflichtungen in Verzug ist und ihnen trotz schriftlicher Aufforderung mit angemessener Frist-
setzung nicht nachkommt oder die Ansprüche gegen den Verkäufer nicht mehr bestehen. 
Der Verkäufer bleibt berechtigt, diese Ansprüche im eigenen Namen auf eigene Kosten 
durchzusetzen.

3.
Der Verkäufer hat dem Käufer den Vertragsgegenstand frei von im Grundbuch eingetra-
genen Belastungen zu beschaffen, soweit sie nicht der Kaufpreisfinanzierung des Käufers 
dienen oder aufgrund heutiger Urkunde zur Eintragung gelangen oder vom Käufer aufgrund 
heutiger Urkunde übernommen werden. Baulasten und im Grundbuch nicht eingetragene 
Dienstbarkeiten werden vom Käufer übernommen; solche sind dem Verkäufer nicht be-
kannt. Im Baulastenverzeichnis ist eine Vereinigungsbaulast eingetragen. Der Verkäufer 
versichert, dass er weitere Eintragungen in das Baulastenverzeichnis nicht veranlasst hat. 
Die Beteiligten wurden auf die Möglichkeit hingewiesen, das Baulastenverzeichnis selbst 
einzusehen.
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4.
Miet  und Pachtverhältnisse am Vertragsgegenstand bestehen nach Angabe des Verkäu-
fers nicht.  

IX. Rücktritt

Soweit der Verkäufer nach den gesetzlichen Regelungen berechtigt ist, von diesem Ver-
trag zurückzutreten oder Schadenersatz statt der ganzen Leistung zu verlangen, wird 
dieses Recht insoweit beschränkt, dass die entsprechenden Erklärungen dem Käufer durch 
eingeschriebenen Brief übermittelt werden müssen und erst dann abgegeben werden dür-
fen, wenn vom Käufer eventuell bereits gezahlte Kaufpreisteile zurückgezahlt oder bei der 
vollzugsbeauftragten Notarin hinterlegt sind. 

X. Grundbuchvollzug

(1) Auflassungsvormerkung

Der Verkäufer bewilligt und der Käufer beantragt zur Sicherung des in Abschnitt II begrün-
deten Anspruchs auf Übertragung des Eigentums eine Vormerkung nach § 883 BGB zu-
gunsten des Käufers in das Grundbuch des Vertragsgegenstandes einzutragen. Der Käu-
fer bewilligt und beantragt, die Vormerkung Zug um Zug mit Eigentumsübergang auf ihn 
wieder zu löschen, vorausgesetzt, dass ohne seine Zustimmung Zwischeneintragungen 
nicht erfolgt sind. Der Käufer ermächtigt ferner den vollziehenden Notar, die Löschungs-
erklärungen für diese Vormerkung abzugeben. Dem Grundbuchamt gegenüber ist diese 
Vollmacht unbeschränkt. Im Innenverhältnis wird der Notar jedoch angewiesen, von dieser 
Ermächtigung nur Gebrauch zu machen, sofern der Käufer oder der Verkäufer die Rück-
abwicklung dieses Vertrages wegen Leistungsstörungen betreiben und die jeweils andere 
Vertragspartei auf entsprechende schriftliche Anfrage des Notars dem nicht binnen eines 
Monats ab Absendung der Anfrage schriftlich widersprochen hat und die Rückzahlung be-
reits gezahlter Kaufpreisteile oder Hinterlegung auf Notaranderkonto gesichert ist.
Die Beteiligten wurden darauf hingewiesen, dass die Eintragung einer Auflassungsvormer-
kung am Vertragsgegenstand erst erfolgen kann, nachdem die Teilungserklärung im Grund-
buch vollzogen und somit die Grundbücher für das Wohnungs-/Teileigentum angelegt sind.

(2) Lastenfreistellung

Allen zur Lastenfreistellung erforderlichen Löschungs und Freigabeerklärungen stimmen 
die Vertragsteile zu und beantragen deren Vollzug im Grundbuch, soweit Eigenberechti-
gung vorliegt, bewilligen sie die Löschung.

(3) Auflassung

Die Einigung über den Eigentumsübergang des Vertragsgegenstandes auf den Käufer 
(Auflassung) ist zu erklären, wenn der Vertragsgegenstand vollständig fertiggestellt und 
übergeben ist, der geschuldete Kaufpreis bezahlt ist. 
Der Käufer kann die Auflassung vor vollständiger Fertigstellung mit dem erreichten Bauten-
stand verlangen, wenn das Unvermögen des Verkäufers zur Fertigstellung der Baumaß-
nahme feststeht, Zug um Zug gegen Zahlung des dem erreichten Bautenstand entspre-
chenden Kaufpreisteils.

XI. Finanzierungsmitwirkung

1.
Die Beschaffung der zur Finanzierung des Kaufpreises erforderlichen Darlehen ist aus-
schließliche Sache des Käufers. Der Verkäufer wird die dazu erforderlichen technischen 
Unterlagen zur Verfügung stellen und entsprechend den nachstehenden Vereinbarungen 
mitwirken. Eine Finanzierungsberatung durch den Verkäufer ist nicht erfolgt und wird nicht 
geschuldet.

2.
Der Käufer beabsichtigt, zur Bezahlung des Kaufpreises und der Erwerbsnebenkosten Dar-
lehen bei Kreditinstituten aufzunehmen. Der Verkäufer verpflichtet sich dem gemäß, bei der 
Bestellung vollstreckbarer Grundpfandrechte schon vor Eigentumsumschreibung als der-
zeitiger Eigentümer des Kaufgegenstandes mitzuwirken, wenn die Bestellung vor dem die 
Annahme beurkundenden Notar erfolgt und in den Bestellungsurkunden die nachstehend 
unter Ziffer 4a), b), c) und d) getroffenen Bestimmungen wiedergegeben werden. Über den 
üblichen Inhalt von banküblichen Grundschuldurkunden hat der beurkundende Notar im 
Rahmen der heutigen Beurkundung ausführlich belehrt. Er hat insbesondere auf folgendes 
hingewiesen:

DAS ANGEBOT
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a) 
Die Grundschuld mit Grundschuldzinsen und sonstigen Nebenleistungen dient der Siche-
rung des den Kaufpreis finanzierenden Kreditinstitutes am Kaufgegenstand und wird als 
Belastung (Pfandrecht) im Grundbuch eingetragen. Zusätzlich wird im Zusammenhang 
mit der  Grundschuldbestellung ein Schuldanerkenntnis gegenüber dem Kreditinstitut ab-
gegeben, durch welches auch das sonstige Vermögen des Käufers außerhalb des Kauf-
gegenstandes in die Sicherung des Kreditinstitutes einbezogen wird. Sowohl hinsichtlich 
des mit der Grundschuld belasteten Kaufgegenstandes als auch hinsichtlich des sonstigen 
Vermögens des Käufers (Darlehensnehmers) wird die Unterwerfung unter die sofortige 
Zwangsvollstreckung erklärt, welche es dem  Kreditinstitut ermöglicht, die Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahmen sowohl in den Kaufgegenstand als auch in das sonstige Vermögen 
des Käufers aus der notariellen Urkunde, also ohne vorhergehende Durchführung eines 
Mahnverfahrens oder gerichtlichen Prozesses, zu betreiben. Der Darlehensnehmer kann 
sich dagegen durch eine Vollstreckungsgegenklage wehren. 

b)
Grundschuld und Schuldanerkenntnis schaffen jederzeit durchsetzbare Ansprüche des 
Kreditinstitutes, die unabhängig von der Darlehensaufnahme bestehen und erheblich über 
den Nennbetrag der Grundschuld hinausgehen, vor allem wegen der Grundschuldzinsen. 
Aus diesem Grund ist eine Sicherungsvereinbarung mit dem Kreditinstitut erforderlich 
(auch Zweckbestimmungserklärung genannt), die der Darlehensnehmer im Rahmen des 
Abschlusses des Darlehensvertrages von dem Kreditinstitut regelmäßig erhält. Ob und in-
wieweit das Kreditinstitut aus der Grundschuldurkunde vorgehen darf, wird durch die Si-
cherungsvereinbarung festgelegt, da diese regelt, welche Ansprüche des Kreditinstitutes 
durch die Grundschuld und die weiteren Sicherheiten abgesichert werden. Es empfiehlt 
sich daher, den Inhalt der Sicherungsvereinbarung stets zu überprüfen.

3.
Der Notar hat dem Käufer die persönliche Mitwirkung bei der Errichtung der notariellen 
Urkunden über die vom Darlehensgeber des Käufers gewünschten Grundpfandrechte emp-
fohlen. Besondere Umstände können es jedoch im Einzelfall notwendig werden lassen, 
dass der Käufer die für die Grundpfandrechtsbestellung erforderlichen Erklärungen nicht 
persönlich vor dem vollziehenden Notar abgeben kann oder will. Für diese Fälle erteilt er 
Belastungsvollmacht gemäß nachstehendem Abschnitt XII Ziffer 4, von der intern nur Ge-
brauch gemacht werden soll, wenn eine schriftliche Beauftragung durch den Käufer vorliegt. 

4.
In der/den Bestellungsurkunde/n müssen die folgenden, von den Beteiligten bereits jetzt 
getroffenen Vereinbarungen wiedergegeben werden: 

a)	 Sicherungsabrede
Solange der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist, darf der Grundpfandrechtsgläubiger das 
Grundpfandrecht nur insoweit als Sicherheit verwerten oder behalten, als er tatsächlich 
Zahlungen mit Tilgungswirkung auf die Kaufpreisschuld des Käufers geleistet hat. Sollte 
das Grundpfandrecht zurückzugewähren sein, so kann nur seine Löschung verlangt wer-
den, nicht Abtretung oder Verzicht. Alle weiteren Zweckbestimmungserklärungen, Siche-
rungs- und Verwertungsvereinbarungen innerhalb oder außerhalb dieser Urkunde gelten 
erst, nachdem der Kaufpreis vollständig bezahlt ist, in jedem Fall ab Eigentumsumschrei-
bung. Ab diesem Zeitpunkt gelten sie für und gegen den Käufer als neuen Sicherungsgeber. 

b)	 Zahlungsanweisung 
Soweit der Kaufpreis nicht zur Freistellung des Kaufgegenstandes von eingetragenen Bela-
stungen zu verwenden ist, sind Zahlungen gemäß a) bis zur Höhe des Kaufpreises auf das 
Konto des Verkäufers zu leisten.

c)	 Persönliche Zahlungspflichten, Kosten
Der Verkäufer übernimmt im Zusammenhang mit der Grundpfandrechtsbestellung keinerlei 
persönliche Zahlungspflichten. Der Käufer verpflichtet sich, den Verkäufer von allen Kosten 
und sonstigen Folgen der Grundpfandrechtsbestellung freizustellen. 

d)	 Fortbestand der Grundschuld
Das bestellte Grundpfandrecht soll nach der Eigentumsumschreibung auf den Käufer be-
stehen bleiben. Alle Eigentümerrechte und Rückgewähransprüche, die mit ihm zu tun ha-
ben, werden hiermit mit Wirkung ab Bezahlung des Kaufpreises, in jedem Fall aber ab 
Eigentumsumschreibung, auf den Käufer übertragen. Die entsprechende Grundbuchein-
tragung wird bewilligt. 

5.
Die Beteiligten wurden von dem beurkundenden Notar hingewiesen, dass eine Belastung 
des Vertragsgegenstandes zugunsten der Finanzierungsgläubiger erst möglich ist, wenn 
die Grundbücher für den Vertragsgegenstand angelegt sind.
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XII. Abwicklung, Vollmachten

1.
Die Vertragsteile beauftragen und ermächtigen den vollziehenden Notar, Anträge aus die-
ser Urkunde insgesamt oder einzeln zu stellen, einzuschränken, ganz oder teilweise zu-
rückzunehmen und Erklärungen in dieser Urkunde zu ändern, klarzustellen und zu ergän-
zen, soweit dies zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist. Soweit in dieser Urkunde 
nichts anderes vereinbart ist, beauftragen die Vertragsteile unter gleichzeitiger Antragstel-
lung den Notar, Genehmigungen, Negativzeugnisse sowie alle zum Vollzug dieser Urkunde 
erforderlichen Unterlagen einzuholen.

Genehmigungen   auch von Vertragsteilen oder sonstigen Personen   gelten mit dem Ein-
gang bei dem Notar den Beteiligten als zugegangen und sind somit wirksam, soweit nicht 
nachstehend anderes geregelt ist. Versagende, bedingte oder mit Auflagen versehene be-
hördliche Bescheide sind den Beteiligten selbst zuzustellen. Der Notar ist zu ihrer Empfang-
nahme nicht berechtigt. Ihm ist eine Abschrift zuzustellen.

2.
Der Käufer erteilt dem Verkäufer Vollmacht, mit dem Recht auf Erteilung von Untervoll-
machten, in seinem Namen und unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 
folgende Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen: 

2.1. 
den Vertragsgegenstand nach Vollzug der Teilungserklärung im Grundbuch in grundbuch-
mäßiger Form zu bezeichnen und die Auflassungserklärung für den Vertragsgegenstand 
abzugeben und entgegenzunehmen, überhaupt alle Erklärungen abzugeben, die zum 
grundbuchamtlichen Vollzug dieser Urkunde erforderlich oder zweckmäßig sind;

2.2.
die Belastung des Vertragsgegenstandes mit Dienstbarkeiten vorzunehmen (z.B. Versor-
gungsleitungen, Abwasserkanäle, Antennenanlagen, Abstandsflächen), wobei die Voll-
macht auch das Recht umfasst, mit der Eigentumsvormerkung zugunsten des Käufers 
hinter solche Lasten im Rang zurückzutreten. Vorstehendes gilt sinngemäß für Baulasten; 

2.3. 
die Teilungserklärung mit Gemeinschaftsordnung zur URNr. 500/2010 des Notars Dr. 

Matthias Wagner in Leipzig vom 16.03.2010 und etwaige Nachträge hierzu beliebig zu 
ändern und zu ergänzen sowie sämtliche in diesem Zusammenhang erforderliche oder 
zweckmäßige Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt, Behörden und Privaten abzu-
geben und entgegenzunehmen. Der Käufer erklärt unwiderruflich seine Zustimmung 

a)
zur Zusammenlegung, weiteren Aufteilung oder räumlichen Veränderung von anderen 
Wohnungs-/Teileigentumseinheiten,

b)
zu baulichen Veränderungen, auch soweit sie außerhalb des Sondereigentums sichtbar 
sind oder das gemeinschaftliche Eigentum betreffen, wenn diese baulichen Veränderungen 
die Sicherheit des gemeinschaftlichen Eigentums und das kaufgegenständliche Wohnungs- 
/ Teileigentum nicht beeinträchtigen,

c)
zur Bestellung und Zuordnung von Nebenräumen, die noch im Gemeinschaftseigentum 
stehen, als Sondernutzungsrechte zu einzelnen Wohnungseigentumseinheiten.

d)
Größe und Anzahl der Wohnungen zu ändern, und im Sondereigentum stehende Nutzflä-
chen zu Wohnflächen bzw. Wohnflächen zu Nutzflächen sowie im Sondereigentum stehen-
de Flächen in Gemeinschaftseigentum und in Gemeinschaftseigentum stehende Flächen 
in Sondereigentum umzuwandeln sowie sämtliche in diesem Zusammenhang erforderliche 
oder zweckmäßige Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt, Behörden und Privaten 
abzugeben und entgegenzunehmen. Im Außenverhältnis ist diese Vollmacht uneinge-
schränkt; im Innenverhältnis ist der Bevollmächtigte insofern beschränkt, dass Änderungen 
bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise Inhalt und Umfang des Sondereigentums des Käu-
fers sowie der ihm zur Sondernutzung zugewiesenen Teile des Gemeinschaftseigentums 
nicht beeinträchtigen dürfen und der Umfang des gemeinschaftlich genutzten Gemein-
schaftseigentums nicht unzumutbar beeinträchtigt werden darf. 

Kosten dürfen dem Käufer durch etwaige Änderungen nicht entstehen. Die Vollmacht er-
lischt, wenn sämtliche Wohnungs und Teileigentumseinheiten im vertragsgegenständlichen 
Anwesen vom Verkäufer verkauft sind und diese Käufer sämtlich als Eigentümer im Grund-
buch eingetragen sind, jedoch frühestens mit Vollzug sämtlicher aufgrund dieser Vollmacht 



68
68

DAS ANGEBOT...
DAS ANGEBOT

etwa erklärten Änderungen der vorgenannten Teilungserklärung im Grundbuch. 

2.4.
Die vorstehenden Vollmachten gelten auch für die Gesamtrechtsnachfolger der Vollmacht-
geber, sind unwiderruflich und erlöschen mit Eigentumsumschreibung auf den Käufer, mit 
Ausnahme der Vollmacht nach 2.3., die wie dort niedergelegt erlischt. 

3.
Ergänzend bevollmächtigen beide Vertragsparteien die Notariatsangestellten Frau Rosma-
rie Fuchs, Frau Annett Heinrich, Frau Ilona Brauer und Frau Anja Keller, im Hause des 
vollziehenden Notars, und zwar jede für sich allein, die Auflassung und alle sonstigen zur 
Durchführung des Vertrages und ggf. seiner Rückabwicklung erforderlichen Erklärungen, 
auch Abänderungen und Ergänzungen, abzugeben und entgegenzunehmen. Die Bevoll-
mächtigten werden angewiesen, die Auflassung erst zu erklären, nachdem der Verkäu-
fer die vollständige Zahlung des Kaufpreises schriftlich bestätigt hat. Die Bevollmächtigten 
können für alle Beteiligten zugleich und für deren Gesamtrechtsnachfolger handeln und 
sind berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht endet sechs Monate nach Um-
schreibung des Eigentums im Grundbuch.

4.
Der Verkäufer bevollmächtigt den Käufer – bei mehreren Käufern jeden einzeln – und alle 
Vertragsbeteiligten  bevollmächtigen die vorstehend benannten Notariatsangestellten - wie-
derum jeweils jeden einzeln - den Kaufgegenstand mit Grundpfandrechten (auch in voll-
streckbarer Form gemäß § 800 ZPO) in beliebiger Höhe zu belasten und alle in diesem 
Zusammenhang erforderlichen und zweckmäßigen Erklärungen Gericht und Gläubiger ge-
genüber abzugeben, einschließlich der Verpfändung der Auflassungsvormerkung, und die 
Vollmachtgeber bei allen dazu erforderlichen Rechtshandlungen zu vertreten. Diese Voll-
macht gilt nur dann, wenn in der Grundpfandrechtsbestellungsurkunde die in Abschnitt XI 
Ziffer 4a), b), c) und d) getroffenen Bestimmungen wiedergegeben werden. Die Vollmacht 
gilt auch für den Abschluss von Sicherungsvereinbarungen im Umfang der Vereinbarungen 
unter vorgenanntem a).

Mehrere Käufer bevollmächtigen sich untereinander und jeder Käufer bevollmächtigt die 
vorbezeichneten Notariatsangestellten - je einzeln - mit dem Recht zur Unterbevoll-mäch-
tigung, für jeden Käufer im Zusammenhang mit der Bestellung der vorstehenden Grund-
pfandrechte auch persönliche Schuldhafterklärungen (Schuldanerkenntnisse) mit Unter-

werfung unter die Zwangsvollstreckung abzugeben und mit der Auflassungsvormerkung 
des Käufers im Rang hinter diese Grundpfandrechte zurückzutreten oder entsprechende 
Rangbestimmungen vorzunehmen. 

Die Bevollmächtigten können für alle Beteiligten zugleich und für deren Gesamtrechtsnach-
folger handeln und sind berechtigt, Untervollmacht zu erteilen. Die Vollmacht endet sechs 
Monate nach Umschreibung des Eigentums im Grundbuch.

5.
Sämtliche vorstehenden Vollmachten sind dem Grundbuchamt gegenüber nicht beschränkt 
und unabhängig vom Vorliegen etwa erforderlicher Genehmigungen. Sie können nur bei 
der Amtsstelle des vollziehenden Notars oder dessen Sozius ausgeübt werden. Die be-
vollmächtigten Notarangestellten handeln ausschließlich auf deren Weisung und werden, 
soweit gesetzlich möglich, von jeder persönlichen Haftung freigestellt. Ein Auftrag ist mit 
dieser Vollmacht nicht verbunden.

XIII. Schlussbestimmungen

a)
Ergänzungen und Abänderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform, soweit nicht no-
tarielle Beurkundung vorgeschrieben ist.

b)
Soweit eine Vereinbarung dieses Vertrages rechtsunwirksam ist oder wird, wird die Gültig-
keit der übrigen Vereinbarungen davon nicht berührt. Die ungültige Vereinbarung ist durch 
eine rechtsgültige Bestimmung zu ersetzen, die dem Willen der Vertragsteile bei Abschluss 
des Vertrages entspricht oder möglichst nahe kommt.

c)
Der aufgrund heutiger Urkunde begründete Anspruch auf Verschaffung des Eigentums und 
dinglicher Rechte verjährt in 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, ebenso 
der Kaufpreisanspruch des Verkäufers. 

d)
Der Käufer verpflichtet sich, bei einer Veräußerung des Vertragsgegenstandes seinem 
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Sonderrechtsnachfolger alle noch nicht erfüllten Verpflichtungen aus diesem Vertrag auf-
zuerlegen und ihn mit Weitergabeverpflichtung zu belegen und sicherzustellen, dass Son-
derrechtsnachfolger die in diesem Vertrag vorgesehenen Vollmachten ebenfalls erteilen. 

e)
Der Verkäufer stellt ausdrücklich fest, dass er keine Haftung für die Richtigkeit von steuer-
lichen und rechtlichen Auskünften sowie für Finanzierungsberechnungen im Zusammen-
hang mit den Vorverhandlungen zu diesem Vertrag übernimmt. Die Beteiligten sind darüber 
einig, dass eine Prüfung der steuerlichen Folgen dieses Vertrages in jeder Hinsicht ( sowohl 
hinsichtlich steuerlicher Nachteile, als auch hinsichtlich möglicher Steuervergünstigungen) 
ausschließlich ihnen selbst obliegt. 

Die Beteiligten erklären, dass der Verkäufer bzw. dessen Erfüllungsgehilfen keinerlei steu-
erliche Beratung durchgeführt haben. Somit wird seitens des Verkäufers auch keinerlei 
Haftung für steuerliche Folgen dieses Vertrages für den Käufer übernommen. Steuerliche 
Abschreibungsmöglichkeiten stehen ausschließlich dem Käufer zu. Der Verkäufer haftet 
jedoch nicht für das Eintreten der vom Käufer erwarteten steuerlichen Abschreibungsmög-
lichkeiten. 

f)
Soweit in dieser Urkunde die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder eingeschränkt 
wird, gilt dies nicht für eine Haftung bei Vorsatz oder Arglist. Hinsichtlich von Schadenser-
satzansprüchen bleibt auch die Haftung für grob fahrlässig verursachte Schäden und für 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen beruhen, unberührt.

g)
Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte können nur aus diesem Vertragsverhältnis geltend 
gemacht werden.

h)
Nach Hinweis des Notars auf das Widerrufsrecht bei verbundenen Verbraucherverträgen 
erklären die Vertragsteile, dass der Verkäufer dem Käufer kein Darlehen zum Erwerb des 
Vertragsgegenstandes gewährt und der Darlehensgeber des Käufers den Erwerb nicht 

über die Darlehensgewährung hinaus durch Zusammenwirken mit dem Verkäufer fördert.

XIV. Hinweise

Die Vertragsteile wurden vom Notar auf folgendes hingewiesen:

1)
der Vertrag ist nur bei vollständiger und richtiger Beurkundung aller Vereinbarungen wirk-
sam;

2)
die Vertragsteile haften gesamtschuldnerisch für Grunderwerbsteuern und Gebühren. Der 
Vertragsgegenstand haftet für rückständige Steuern, Abgaben und öffentliche Lasten;

3)
der Rechtsübergang erfolgt erst mit Eintragung im Grundbuch. Hierzu müssen vorliegen:

a) Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes;
b) alle erforderlichen Genehmigungen;
c) Vorkaufrechtsverzichtserklärungen. 

4)
Die Zahlung des Kaufpreises vor lastenfreiem Eigentumsübergang und die Eigentums-
übertragung vor vollständiger Kaufpreiszahlung können mit Gefahren verbunden sein. Die 
Vertragsteile belassen es bei der in der Makler  und Bauträgerverordnung vorgesehenen 
Zahlungsweise nach Baufortschritt.
 
5)
Dieser Vertrag unterliegt der Makler  und Bauträgerverordnung.

6)
Eine steuerliche Beratung durch den Notar erfolgte nicht.

DAS ANGEBOT
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Teil C

(1) Kosten

Die Kosten dieser Urkunde, der Annahmeerklärung, der Auflassung, des Vollzuges des 
Vertrages und die anfallende Grunderwerbsteuer trägt der ***Käufer.

Die Kosten der Freistellung des Vertragsgegenstandes von vom Käufer nicht übernom-
menen Belastungen trägt der Verkäufer. 

(2) Abschriften

Von dieser Urkunde erhalten unmittelbar
-	 der Verkäufer eine Ausfertigung und eine einfache Kopie
-	 der Käufer eine beglaubigte Abschrift 
-	 die Grunderwerbsteuerstelle beim Finanzamt eine einfache Abschrift 
	 (mit Veräußerungsanzeige)  
-	 im Falle des Beitritts des Käufers zum Mietpool -  die GRK Hausverwaltung GmbH
	 (Geschäftsanschrift: 04317 Leipzig, Prager Str. 36) eine Ausfertigung.

Bei Angebot bei Fremdnotar:
Der Notar Dr. Matthias Wagner, Rosentalgasse 1-3, 04105 Leipzig als vollzugsbeauftragter 
Notar erhält:

einfache Abschriften
-	 für die Stadt Leipzig, Gutachterausschuss
-	 für die Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege
-	 für die Akten des vollziehenden Notars

beglaubigte Abschriften 
-	 für den Globalgläubiger des Verkäufers
-	 für Finanzierungsgläubiger des Käufers

Ausfertigungen
-	 eine ausgestellt auf das Amtsgericht Leipzig, Grundbuchamt,
-	 eine ausgestellt auf den Notar Dr. Matthias Wagner mit Amtssitz in Leipzig. 
Bei Angebot bei Vollzugsnotar:
Nach Annahme erhalten:

einfache Abschriften
-	 die Stadt Leipzig, Gutachterausschuss
-	 die Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege

beglaubigte Abschriften
-	 Finanzierungsgläubiger des Käufers

Ausfertigung
-	 das Amtsgericht Leipzig, Grundbuchamt.

Diese Niederschrift wurde der/dem/den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihr/
ihm/ihnen genehmigt und von ihr/ihm/ihnen und dem Notar eigenhändig wie folgt
unterschrieben:
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Urkundenrolle Nummer	 500 / 2010
(Akt.-Nr. 10/405)

Heute, am sechzehnten März zweitausendzehn
- 16.03.2010 -

erschien vor mir,

Dr. Matthias Wagner
Notar mit dem Amtssitz in Leipzig,

in meinen Amtsräumen in 04105 Leipzig, Rosentalgasse 1-3:

Frau Kathrin Lathan, geboren am 16. Oktober 1977,
geschäftsansässig in 04277 Leipzig, Prinz-Eugen-Str. 31,
von Person bekannt,

hier handelnd nicht im eigenen Namen, sondern gemäß Vollmacht vom 12.02.2010 - UR-
Nr. 272/2010 - des amtierenden Notars, die in Ausfertigung vorliegt und dieser Urkunde in 
beglaubigter Abschrift beigefügt wird, für die 

GRK Real Estate GmbH & Co. KG mit Sitz in Leipzig,
Geschäftsanschrift: 04277 Leipzig, Prinz-Eugen-Str. 31,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Leipzig unter der HRA 15843.

Auf Ansuchen beurkunde ich den Erklärungen der Erschienenen gemäß was folgt:

I. Grundbuchangaben, Vorbemerkungen

1.
Die GRK Real Estate GmbH & Co. KG (nachstehend auch „der Eigentümer“ genannt) wird 
Eigentümer des vereinigten Grundbesitzes Flurstück 311/f der Gemarkung Leipzig, Fläche 
650 m², gelegen in der Lützowstraße 21, und Flurstücks 311/d der Gemarkung Leipzig, Flä-
che 460 m², gelegen in der Lützowstraße 23, und eingetragen im Grundbuch des Amtsge-
richtes Leipzig von Gohlis, Blatt 11916.

Dieser Grundbesitz wird wie folgt belastet:

Abteilung II: 	 lastenfrei
Abteilung III:	 lastenfrei.

2.
Das Grundstück ist mit zwei denkmalgeschützten Mehrfamilienhäusern bebaut (Lützowstr. 
21 und 23).

3.
Die Mehrfamilienwohnhäuser werden gemäß der dieser Urkunde als Anlage VI. beige-
fügten Baubeschreibung saniert und modernisiert und nach § 8 WEG in Wohnungs- und 
Teileigentum aufgeteilt.

Grundlage der Teilung sind der dieser Urkunde als Anlage III. beigefügte Lageplan und die 
als Anlage IV. beigefügte Aufteilungspläne. 

Die Abgeschlossenheitsbescheinigung der Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege liegt noch nicht vor. Die Baugenehmigung ist beantragt. Der Eigentümer versichert, 
dass die zur Erteilung der Baugenehmigung und der Abgeschlossenheitsbescheinigung 
eingereichten Pläne den dieser Urkunde als Anlage IV. beigefügten Plänen entsprechen.

4.
Der Eigentümer hat mit der GRK Hausverwaltung GmbH mit Sitz in Leipzig, eingetragen 
im Handelsregister des Amtsgerichtes Leipzig unter der HRB 15104, Geschäftsanschrift: 
04317 Leipzig, Prager Str. 36, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes mit dem Namen 
„Mietpoolgesellschaft Lützowstr. 21 und 23, Leipzig bürgerlichen Rechts“ – Mietpool – ge-
gründet. Der Gesellschaftsvertrag der Mietpoolgesellschaft ist dieser Urkunde als Anlage 
VII. (einschließlich des dem Gesellschaftsvertrag als Anlage beigefügten Mustervertrages 
„Sondereigentumsverwaltungsvertrag und Sondereigentumsverwaltungsvollmacht“ - Anla-
ge des Gesellschaftsvertrages – sowie des Objektmerkblattes für den Erwerber und der 
Er-läuterungen zur Funktionsweise des Mietpools) beigefügt. Zweck der Gesellschaft ist, 
das Einzelrisiko eines Wohnungs-/Teileigentümers zur Vermietung seiner Wohnung/Ge-
werbe in der aus o. g. Grundbesitz zu bildenden Wohnanlage für den Fall eines zeitweiligen 
Mietausfalls auf alle an der jeweiligen Mietpoolgesellschaft bürgerlichen Rechtes beteiligten 
Wohnungseigentümer/Teileigentümer gleichmäßig zu verteilen.
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II. Aufteilung

Der Eigentümer teilt sein Eigentum an dem in Abschnitt I. Ziffer 2. letzter Satz näher be-
zeichneten Grundbesitz (nachstehend „Grundstück“ genannt) nach dem ungefähren Ver-
hältnis der Wohn  bzw. Nutzfläche in Miteigentumsanteile auf und schränkt sein Miteigen-
tum in der Weise ein, dass mit einem jeden Miteigentumsanteil jeweils das Sondereigentum 
an einer bestimmten in sich abgeschlossenen Wohnung (Wohnungseigentum) bzw. an nicht 
zu Wohnzwecken dienenden Räumen (Teileigentum) verbunden wird; und zwar erfolgt die 
Aufteilung so, wie sich dies aus der dieser Urkunde als Anlage I beigefügten Aufstellung in 
Verbindung mit dem eingangs genannten Aufteilungsplan ergibt.

III. Verhältnis der Eigentümer untereinander

Für das Verhältnis der Sondereigentümer untereinander gelten die Bestimmungen der §§ 
10-29 WEG mit den Änderungen und Ergänzungen gemäß der dieser Urkunde als Anlage 
II beigefügten Gemeinschaftsordnung.

IV. Grundbucherklärungen, Kosten

Der Eigentümer bewilligt und beantragt in die anzulegenden Grundbücher einzutragen:

a)
die Aufteilung gemäß Ziffer II.,

b)
die als Gegenstand des Sondereigentums festgelegte Gemeinschaftsordnung gemäß Ziffer 
III. dieser Urkunde und einschließlich des dort unter § 2 Ziffer 6.) erklärten aufschiebend be-
dingten Ausschlusses der Wohnungs-/Teileigentümer vom Mitgebrauch von Teilen des Ge-
meinschaftseigentums. Um Vollzugsmitteilung an den beurkundenden Notar wird gebeten.

V. Vollmacht

Der Eigentümer bevollmächtigt unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB 

den amtierenden Notar, für ihn alle Handlungen vorzunehmen, die zur Durchführung des 
Rechtsgeschäftes erforderlich oder zweckdienlich sind.

Der Notar wird insbesondere ermächtigt, die Grundbucherklärungen getrennt oder inhaltlich 
beschränkt dem Grundbuchamt zum Vollzug vorzulegen, sie zu ergänzen, abzuändern und 
ganz oder teilweise zurückzuziehen und nach Vorliegen des amtlichen Fortführungsnach-
weises nach erfolgter Vermessung den aufgeteilten Grundbesitz in grundbuchmäßiger 
Form zu bezeichnen. Entsprechende Vollmacht wird den Mitarbeitern des Notars, Frau 
Annett Heinrich, Frau Rosmarie Fuchs und Frau Ilona Brauer, erteilt, einschließlich der 
Befugnis, hierzu diese Urkunde zu ändern und zu ergänzen.

VI. Verwalterbestellung

Als erster Verwalter wird bestellt 

GRK Hausverwaltung GmbH mit Sitz in Leipzig
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Leipzig unter der HRB 15104
Geschäftsanschrift: 04317 Leipzig, Prager Str. 36,

und zwar für die Dauer von drei Jahren ab Entstehung der werdenden Wohnungseigentü-
mergemeinschaft (Eintragung der Auflassungsvormerkung des ersten Erwerbers und des-
sen Inbesitznahme des Wohnungsgeigentums).

VII. Kosten, Abschriften, Schlussbestimmungen

Die zu dieser Urkunde erforderlichen Genehmigungen und Erklärungen bleiben vorbehal-
ten, sollen von dem Notar eingeholt und mit Eingang bei ihm wirksam werden.
Sämtliche mit dieser Urkunde und ihrem Vollzug verbundenen Kosten trägt der Eigentü-
mer.
Von dieser Urkunde erhalten:
beglaubigte Abschrift
  - der Eigentümer (30 x)
  - der Verwalter
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Ausfertigung
  - das Grundbuchamt

einfache Abschrift mit Aufteilungsplan
  - das Finanzamt  Bewertungsstelle.

VIII. Verweisung

Auf alle dieser Urkunde beigefügten Anlagen wird verwiesen. Über die Bedeutung des Ver-
weisens wurde durch den beurkundenden Notar belehrt.

Diese Niederschrift nebst allen Anlagen wurde von dem Notar der Er-schienenen 
vorgelesen, Pläne zur Durchsicht vorgelegt, von ihr genehmigt und wie folgt eigen-
händig unterschrieben:

gez. K. Lathan      gez. Dr. Wagner, Notar	 - LS -

 
Anlage I

Auflistung der Wohnungseigentumseinheiten gemäß Ziffer II. der Teilungserklärung

Lützowstr. 21

Wohnung Nr. 1
21,75/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 1 bezeichneten Wohnung im Erdgeschoss des Hauses 
Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten Keller-
raum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 2
31,06/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 2 bezeichneten Wohnung im Erdgeschoss des Hauses 
Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten Keller-
raum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 3
49,77/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 3 bezeichneten Wohnung im Erdgeschoss des Hauses 
Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten Keller-
raum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 4
37,15/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 4 bezeichneten Wohnung im ersten Obergeschoss des 
Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten 
Kellerraum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 5
22,82/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 5 bezeichneten Wohnung im ersten Obergeschoss des 
Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten 
Kellerraum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 6
51,82/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 6 bezeichneten Wohnung im ersten Obergeschoss des 
Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten 
Kellerraum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 7
37,90/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 7 bezeichneten Wohnung im zweiten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 8
23,20/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 8 bezeichneten Wohnung im zweiten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss.
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Wohnung Nr. 9
52,55/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 9 bezeichneten Wohnung im zweiten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 10
38,13/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 10 bezeichneten Wohnung im dritten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 11
23,57/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 11 bezeichneten Wohnung im dritten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 12
52,74/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 12 bezeichneten Wohnung im dritten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 13
39,28/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 13 bezeichneten Wohnung im Dachgeschoss und 
Spitzboden des Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungs-
plan bezeichneten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 14
54,23/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 14 bezeichneten Wohnung im Dachgeschoss und 
Spitzboden des Hauses Lützowstr. 21 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungs-
plan bezeichneten Kellerraum im Kellergeschoss.

Lützowstr. 23

Wohnung Nr. 15
40,73/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum 
an der im Aufteilungsplan mit Nummer 15 bezeichneten Wohnung im Erdgeschoss des 
Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten 
Kellerraum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 16
26,38/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum 
an der im Aufteilungsplan mit Nummer 16 bezeichneten Wohnung im Erdgeschoss des 
Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten 
Kellerraum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 17
18,19/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum 
an der im Aufteilungsplan mit Nummer 17 bezeichneten Wohnung im Erdgeschoss des 
Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten 
Kellerraum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 18
45,56/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 18 bezeichneten Wohnung im ersten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 19
32,38/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 19 bezeichneten Wohnung im ersten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 20
20,36/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 20 bezeichneten Wohnung im ersten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
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neten Kellerraum im Kellergeschoss;

Wohnung Nr. 21
46,43/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 21 bezeichneten Wohnung im zweiten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 22
33,05/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 22 bezeichneten Wohnung im zweiten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 23
19,89/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 23 bezeichneten Wohnung im zweiten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 24
46,47/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 24 bezeichneten Wohnung im dritten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-
neten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 25
53,07/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 25 bezeichneten Wohnung im dritten Obergeschoss 
und Dachgeschoss des Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Auftei-
lungsplan bezeichneten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 26
19,86/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 26 bezeichneten Wohnung im dritten Obergeschoss 
des Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeich-

neten Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 27
36,22/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 27 bezeichneten Wohnung im Dachgeschoss des 
Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungsplan bezeichneten 
Kellerraum im Kellergeschoss.

Wohnung Nr. 28
25,44/1.000 Miteigentumsanteil am Grundstück, verbunden mit dem Sondereigentum an 
der im Aufteilungsplan mit Nummer 28 bezeichneten Wohnung im Dachgeschoss und 
Spitzboden des Hauses Lützowstr. 23 und dem mit der gleichen Nummer im Aufteilungs-
plan bezeichneten Kellerraum im Kellergeschoss.

 
Anlage II

Gemeinschaftsordnung

§ 1
Grundsatz / Bezeichnung

Das Verhältnis der Sondereigentümer (Wohnungs- und Teileigentümer) untereinander be-
stimmt sich nach den Vorschriften der §§ 10 bis 29 des WEG, soweit im folgenden nicht 
etwas anderes bestimmt ist. 

Die Gemeinschaftsordnung ist Inhalt des jeweils mit den einzelnen Miteigentumsanteilen 
verbundenen Sondereigentums. Sie wird im Grundbuch eingetragen und wirkt für und ge-
gen alle Rechtsnachfolger der Sondereigentümer.

Die nachstehenden Bestimmungen zu „Wohnungseigentum“ gelten entsprechend für 
„Teileigentum“.

Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer führt die Bezeichnung „Wohnungsei-gentü-
mergemeinschaft Lützowstr. 21 und 23 in Leipzig“.

TEILUNGSERKLÄRUNG
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§ 2
Begriffsbestimmungen/ Sondernutzungsrechte

1.
Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit einem 
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.

2.
Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines 
Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigen-
tum, zu dem es gehört.

3.
Gemeinschaftseigentum sind das Grundstück sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen 
der Gebäude, die nicht im Sondereigentum stehen. Zum Gemeinschaftseigentum gehört 
auch das jeweils vorhandene Verwaltungsvermögen.

4.
Gegenstand des Sondereigentums sind die in der Teilungserklärung bezeichneten Räume 
sowie die zu diesen Räumen gehörenden Bestandteile des Gebäudes, die verändert, be-
seitigt oder eingefügt werden können, ohne dass dadurch das gemeinschaftliche Eigentum 
oder ein auf Sondereigentum beruhendes Recht eines anderen Wohnungseigentümers 
über das nach § 14 WEG zulässige Maß hinaus beeinträch-tigt oder die äußere Gestaltung 
des Gebäudes verändert wird.

5.
Sondernutzungsrecht ist das Recht eines Wohnungseigentümers, Teile des gemeinschaft-
lichen Eigentums unter Ausschluss der übrigen Eigentümer allein zu nutzen. Auf Sonder-
nutzungsrechte finden grundsätzlich, soweit zulässig, die Bestimmungen über Sonderei-
gentum entsprechende Anwendung.

6.
a)
Dem Wohnungseigentum Nr. 2 wird hiermit das alleinige Sondernutzungsrecht an der in 
dem dieser Teilungserklärung als Anlage V. beigefügten Plan grün umrandet und mit SNR 
A gekennzeichneten Gartenfläche einschließlich innenliegender Treppe zugewiesen.

b)
Dem Wohnungseigentum Nr. 3 wird hiermit das alleinige Sondernutzungsrecht an der in 
dem dieser Teilungserklärung als Anlage V. beigefügten Plan grün umrandet und mit SNR 
B gekennzeichneten Gartenfläche einschließlich innenliegender Treppe zugewiesen.

c)
Dem Wohnungseigentum Nr. 15 wird hiermit das alleinige Sondernutzungsrecht an der in 
dem dieser Teilungserklärung als Anlage V. beigefügten Plan grün umrandet und mit SNR 
C gekennzeichneten Gartenfläche einschließlich innenliegender Treppe zugewiesen.

d)
Dem Wohnungseigentum Nr. 16 wird hiermit das alleinige Sondernutzungsrecht an der in 
dem dieser Teilungserklärung als Anlage V. beigefügten Plan grün umrandet und mit SNR 
D gekennzeichneten Gartenfläche einschließlich innenliegender Treppe zugewiesen.

e)
Die übrigen Wohnungseigentümer sind vom Mitgebrauch ausgeschlossen.

§ 3
Zweckbestimmung und Nutzung des Wohnungseigentums

1.
Alle in dieser Teilungserklärung und ihren Anlagen als Wohnungen bezeichneten Sonde-
reigentumseinheiten dienen ausschließlich Wohnzwecken. Eine andere Nutzung, insbe-
sondere zur Ausübung eines Gewerbes oder als freiberufliche Praxis oder als Büro, ist nur 
mit schriftlicher Einwilligung des Verwalters zulässig; diese kann unter Auflagen und/oder 
jederzeit widerruflich erteilt und darf nur aus wichti-gem Grund verweigert werden.

2.
Das Wohnungseigentum kann ganz oder teilweise vermietet oder verpachtet werden. Eine 
Vermietung oder Verpachtung ist dem Verwalter anzuzeigen. Im Falle der Vermietung oder 
Verpachtung hat der Vermieter bzw. Verpächter die Einhaltung der sich aus der Gemein-
schaftsordnung ergebenden Verpflichtungen auch dem Mieter oder Pächter aufzuerlegen 
und dies auf Verlangen dem Verwalter nachzuweisen.
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§ 4
Übertragung des Wohnungseigentums

1.
Das Wohnungseigentum ist frei veräußerlich und vererblich. Insbesondere bedarf es für 
die Veräußerung nicht der Zustimmung des Verwalters. Die Person des Erwerbers und das 
Datum des Besitzüberganges sind dem Verwalter jedoch unverzüglich anzuzeigen. 

Der Veräußerer kann die Auszahlung seines Anteils an der Instandhaltungsrücklage und 
an dem sonstigen Verwaltungsvermögen nicht verlangen. Seine Ansprüche gehen auf den 
Erwerber über.

2.
Die aufgrund dieser Urkunde und ihrer Anlagen geschaffene Sach  und Rechtslage soll 
auch dann für den Rechtsnachfolger eines Wohnungseigentümers gelten, wenn sie nicht 
schon aufgrund der Eintragung im Grundbuch als Inhalt des Sondereigentums dinglich 
wirkt. Die Wohnungseigentümer sind daher verpflichtet, im Falle der Übertragung ihres 
Wohnungseigentums die Rechte und Pflichten ihrem Rechtsnachfolger aufzuerlegen und 
diesen zu verpflichten, dessen Nachfolger im Eigentum in gleicher Weise zu binden, da-
mit gewährleistet ist, dass die jeweiligen Wohnungseigentümer in demselben Rechte  und 
Pflichtenverhältnis stehen.

§ 5
Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungseigentums

1.
Jeder Wohnungseigentümer ist verpflichtet, auf eigene Rechnung ordnungsgemäß zu un-
terhalten, instand zu halten und instand zu setzen:

a)
die Gegenstände, die sein Sondereigentum sind und die seinem Sondernutzungsrecht un-
terliegen oder von ihm allein genutzt werden,

b)
die Wohnungseingangs , Balkon und Terrassentüren  einschließlich Rahmen  und die 
gesamten zu den im Sondereigentum stehenden Räumen gehörenden Fenster inklusive 

Behebung von Glasschäden sowie Rollläden, Markisen, Jalousetten. Hinsichtlich der Woh-
nungseingangtüren, Außenfenster, Markisen etc. ist auf ein einheitliches Bild der Wohnan-
lage zu achten.

2.
Bauliche Veränderungen am Sondereigentum dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung der anderen Wohnungseigentümer ausgeführt werden, wenn und soweit Einwir-
kungen auf das gemeinschaftliche Eigentum oder auf fremdes Sondereigentum nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden können.

3.
Das Gemeinschaftseigentum ist von allen Wohnungseigentümern gemeinsam zu unterhal-
ten, instand zu halten und instand zu setzen, soweit dies nicht nach den Bestimmungen die-
ser Gemeinschaftsordnung Sache eines einzelnen Wohnungseigentümers ist. Die Durch-
führung obliegt dem Verwalter.

§ 6
Wiederaufbau  und Wiederherstellungspflicht

Aufhebungsverfahren

1.
Wird das Gebäude ganz oder teilweise zerstört, so sind alle Wohnungseigentümer unterei-
nander verpflichtet, den vor Eintritt des Schadens bestehenden Zustand wiederherzustel-
len, wenn die Kosten der Wiederherstellung durch Versicherungen oder durch sonstige An-
sprüche gegen Dritte voll gedeckt sind. Anderenfalls kann Wiederherstellung des früheren 
Zustandes nur verlangt werden, wenn die Mittel hierfür innerhalb angemessener Frist zu 
zumutbaren Bedingungen aufgebracht werden können.

2.
Besteht eine Pflicht zur Wiederherstellung nicht, so ist jeder Wohnungseigentümer berech-
tigt, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen. Der Anspruch auf Aufhebung ist aus-
geschlossen, wenn sich einer der anderen Wohnungseigentümer oder ein Dritter bereit 
erklärt, das Wohnungseigentum des die Aufhebung verlangenden Wohnungseigentümers 
zum Schätzwerte zu übernehmen und gegen die Übernahme durch ihn keine begründeten 
Bedenken bestehen.

TEILUNGSERKLÄRUNG
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§ 7
Lasten und Kosten

1.
Die Wohnungseigentümer haben die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums, die Ko-
sten der Instandhaltung und der Benutzung der gemeinschaftlichen Einrichtungen im Ver-
hältnis der nach den Bestimmungen der zweiten BerechnungsVO eingefügt in der Fassung 
der WohnFlVO in der jeweils gültigen Fassung zu ermittelnden Wohn-/Nutzflächen zu tra-
gen, soweit nichts anderes bestimmt ist. Die Wohnungseigentümer können einzelne Kosten 
und Lasten nach dem Grund ihrer Entstehung oder der Art ihrer Berechnung aufteilen, 
wenn und soweit der Anteil der Sondereigentümer durch Verbrauchszähler oder in son-
stiger Weise einfach und zuverlässig ermittelt werden kann. Dies gilt insbesondere für die 
Benutzungs- und Verbrauchsgebühren, die Kosten für Wasser und Beheizung. Die Woh-
nungseigentümer sind verpflichtet, Rücklagen für die Instandsetzung und Instandhaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums anzusammeln. Die Eigentümerversammlung entschei-
det über die Höhe, die Anlage und die Verwendung der Rücklagen.

2.
Die Wohnanlage wird mit Warmwasserzentralheizung mit Gasbefeuerung beheizt. Die Ko-
sten der Beheizung und Warmwasserversorgung werden zu 30 % von den Wohnungsei-
gentümern im Verhältnis ihrer beheizten Wohnflächen/Nutzflächen und zu 70% nach dem 
tatsächlichen, durch entsprechende Messgeräte zu ermittelnden Verbrauch getragen. Den 
Wohnungseigentümern bleibt vorbehalten, eine andere, nach der Heizkostenverordnung 
zulässige Regelung zu beschließen. 

§ 8
Wirtschaftsplan und Vorauszahlung

Der Verwalter hat für jedes Wirtschaftsjahr im voraus einen Wirtschaftsplan aufzustellen. 
Der von der Eigentümerversammlung beschlossene Wirtschaftsplan gilt so lange, bis ein 
neuer Wirtschaftsplan beschlossen worden ist. 
Die Wohnungseigentümer haben auf die im genehmigten Wirtschaftsplan ausgewiesenen 
Lasten und Kosten monatliche Vorauszahlungen zu leisten, die am dritten Werktag eines 
jeden Monats zur kostenfreien Zahlung auf das Wohngeldkonto fällig sind. Zahlt ein Woh-
nungseigentümer diesen Vorschuss bei Fälligkeit nicht, kommt er ohne weiteres in Verzug. 

§ 9
Versicherungen

Die Eigentümergemeinschaft ist verpflichtet, für das Gemeinschaftseigentum folgende Ver-
sicherungen abzuschließen:
- Versicherung gegen die Inanspruchnahme aus der Haus- und Grundbesitzer-haftpflicht, 
- Gebäudebrandversicherung zum Neuwert,
- Versicherung gegen Sturm- und Leitungswasserschäden.

Die Eigentümerversammlung kann den Abschluss weiterer Versicherungen für das Ge-
meinschaftseigentum beschließen.
Sachversicherungen ist der Neuwert des versicherten Gegenstandes auf gleitender Basis 
nach Bauvollendung zugrunde zu legen; Haftpflichtversicherungen sind in angemessener 
Höhe abzuschließen.

§ 10
Eigentümerversammlung

Angelegenheiten, über die nach dem Wohnungseigentumsgesetz oder nach dieser Ge-
meinschaftsordnung die Wohnungseigentümer durch Beschluss entscheiden können, 
werden durch Beschlussfassung in der Eigentümerversammlung geordnet. Beschlüsse 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Wohnungseigentümer gefasst, 
soweit nicht Gesetz oder Gemeinschaftsordnung etwas anderes vorsehen. Das Stimm-
recht bestimmt sich nach den im Grundbuch eingetragenen Miteigentumsanteilen. Steht 
ein Wohnungseigentum mehreren gemeinschaftlich zu, kann das Stimmrecht nur einheit-
lich ausgeübt werden. Der Verwalter ist verpflichtet, die Eigentümerversammlung einmal 
jährlich unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Versammlung hat am Ort der 
Anlage stattzufinden. Die Einberufung erfolgt schriftlich. Die Einberufungsfrist soll, wenn 
nicht ein Fall besonderer Dringlichkeit vorliegt, mindestens zwei Wochen nach Absendung 
der Einladung betragen. Den Zeitpunkt der Versammlung bestimmt der Verwalter. Für die 
Ordnungsmäßigkeit der Einberufung genügt die Absendung der Einladung an die dem Ver-
walter zuletzt genannte Anschrift jedes Wohnungseigentümers.

Die Eigentümerversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Miteigen-
tumsanteile anwesend oder vertreten ist. Vertretungsvollmachten müssen dem Verwalter 
schriftlich vorgelegt werden. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so hat der Verwalter 
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eine Zweitversammlung mit gleichem Gegenstand einzuberufen; diese ist in jedem Fall 
beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung besonders hinzuweisen. Diese kann mit der 
Ersteinladung verbunden werden (Eventualeinberufung).

§ 11
Verwalter

Über Bestellung und Abberufung des Verwalters beschließen die Wohnungseigen-tümer 
mit einfacher Stimmenmehrheit. Rechte und Pflichten des Verwalters ergeben sich aus 
§§27 und 28 WEG. Er ist außerdem berechtigt und verpflichtet 

a)
die das gemeinschaftliche Eigentum betreffenden Mängelansprüche geltend zu machen,

b)
die der ordnungsgemäßen Erhaltung und Bewirtschaftung dienenden Verträge und son-
stigen Rechtsgeschäfte abzuschließen,

c)
die von den Wohnungseigentümern beschlossenen und die unaufschiebbaren Instandhal-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten ausführen zu lassen,

d)
die gemeinschaftlichen Versicherungen abzuschließen,

e)
Ansprüche für die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer gerichtlich und außergerichtlich 
geltend zu machen.

Die Wohnungseigentümer haben dem Verwalter auf Verlangen die zur Wahrnehmung sei-
ner Befugnisse erforderliche Vollmacht zu erteilen.

Die Vergütung des Verwalters tragen die Wohnungseigentümer zu gleichen Teilen.

§ 12
Schlussbestimmungen

Ist oder wird eine Bestimmung dieser Gemeinschaftsordnung unwirksam, so soll dadurch 
die Wirksamkeit im übrigen nicht berührt werden. Die unwirksame Bestimmung ist alsdann, 
soweit gesetzlich zulässig, durch Mehrheitsbeschluss der Eigentümerversammlung durch 
wirksame, dem sachlichen Inhalt nach möglichst unveränderte Bestimmungen zu ersetzen.

Sofern im Wohnungseigentumsgesetz oder in dieser Gemeinschaftsordnung nichts an-
deres bestimmt ist,  entscheidet die Eigentümerversammlung über Änderungen der Ge-
meinschaftsordnung einstimmig. 

								        - Ende der Anlage 
-
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Vertrag einer Mietpoolgesellschaft bürgerlichen Rechtes

Die GRK Hausverwaltung GmbH und die GRK Real Estate GmbH & Co. KG gründen eine 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts und vereinbaren deren Gesellschaftsvertrag wie folgt:

§ 1 Rechtsform, Name, Sitz und Geschäftsjahr
(1)
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.

(2)
Sie führt den Namen „Mietpoolgesellschaft Lützowstr. 21 und 23, Leipzig bürgerlichen 
Rechts“

(3)
Sitz der Gesellschaft ist Leipzig.

(4)
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet mit dem auf den 
Beginn der Gesellschaft folgenden 31.Dezember.

§ 2 Zweck

Zweck der Gesellschaft ist, dass Einzelrisiko eines Wohnungseigentümers hinsichtlich der 
Vermietung seiner Wohnung in der o.g. Wohnanlage für den Fall eines zeitweiligen Mie-
tausfalls auf alle an der Gesellschaft bürgerlichen Rechtes beteiligten Wohnungseigentü-
mer gleichmäßig zu verteilen.

§ 3 Gesellschafter

Die Gründungsgesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechtes sind:
Die GRK Real Estate GmbH & Co. KG und die GRK Hausverwaltung GmbH.

§ 4 Aufnahme weiterer Gesellschafter
(1)
Der Gesellschaft können die künftigen Wohnungseigentümer/Teileigentümer der Woh-
nungen Wohnanlage Lützowstr. 21 und 23 in Leipzig beitreten.

(2)
Der Beitritt weiterer Gesellschafter erfolgt ohne weiteren Gesellschafterbeschluss durch 
Erklärung des Beitretenden gegenüber dem geschäftsführenden Gesellschafter. Der Beitritt 
ist aufschiebend bedingt durch den Nutzungsübergang an der erworbenen Eigentumswoh-
nung oder Teileigentumseinheit  in dieser Anlage auf den Beitretenden.
Der Beitritt ist bis zum Nutzungsübergang an der erworbenen Eigentumswohnung von dem 
jeweiligen Eigentümer zu erklären.

(3)
Selbstnutzende Eigentümer können der Gesellschaft nicht als Gesellschafter beitreten. 

(4)
Nach dem in §4Abs.2 Satz 3 benanntem Zeitpunkt können Eigentümer i.S.d §4 Abs.1 der 
Gesellschaft vorbehaltlich der Entrichtung einer Eintrittsgebühr beitreten. Die Höhe der Ein-
trittsgebühr berechnet  sich aus der Rücklage der Gesellschaft zum Zeitpunkt des dem 
Beitritts vorhergehenden Geschäftsjahres je qm der bereits eingebrachten Nutzfläche, mul-
tipliziert um die Nutzfläche der neu eingebrachten Sondereigentumseinheit.  
Das Vorgenannte gilt für Selbstnutzer, soweit diese die Eigennutzung der Wohneinheit auf-
geben, und für Zweiterwerber, die das Wohnungseigentum nicht von einem Mitglied der 
Gesellschaft erwerben, entsprechend.
Der Beitritt des in diesem Absatz behandelten Personenkreises hat durch eine entspre-
chende schriftliche Erklärung des Beitretenden gegenüber dem Geschäftsführer zu erfol-
gen. Die Zustimmung des Geschäftsführers ist Wirksamkeitsvoraussetzung für den Beitritt. 
Der Beitritt steht unter der aufschiebenden Bedingung der Entrichtung der Eintrittsgebühr.

(5)
Zweiterwerber die das Wohneigentum von einem Mitglied der Gesellschaft erwerben, wer-
den zum Zeitpunkt des Erwerbes des wirtschaftlichen Eigentums (Übergang Besitz, Nutzen 
und Lasten)  Mitglied der Gesellschaft, soweit der Weiterveräußernde ihnen entsprechend 
§14 Abs.6 den entsprechenden Gesellschaftsanteil übertragen hat. Eine Eintrittsgebühr, 
hat der Zweiterwerber im vorgenannten Fall nicht zu entrichten.
Für den Fall, dass der Weiterveräußernde den entsprechenden Gesellschaftsanteils nicht 
an den Zweiterwerber übertragen hat, kann der Zweiterwerber mittels schriftlicher Erklä-
rung gegenüber dem Geschäftsführer der Gesellschaft vorbehaltlich der Entrichtung einer 
Eintrittsgebühr beitreten. Die Höhe der Eintrittsgebühr richtet sich nach §4 Abs.4 Satz 2. §4 
Abs.4 Satz 6 findet entsprechende Anwendung.
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§ 5 Beginn

Die Gesellschaft beginnt mit der Übergabe der ersten Wohnungseigentums- oder Teilei-
gentumseinheit der Wohnanlage Lützowstr. 21 und 23 in Leipzig durch die GRK Real Es-
tate GmbH & Co. KG an einen Erwerber, der Mitglied der Gesellschaft ist, sofern zu diesem 
Zeitpunkt 50 % der Gesamtnutzfläche in die Mietpoolgesellschaft eingebracht sind.

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung
(1)
Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft bürgerlichen Rechtes ist ausschließ-
lich der Mietpoolverwalter berechtigt. Zum Mietpoolverwalter wird die GRK Hausverwaltung 
GmbH bestellt.

(2)
Die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis bezieht sich nur auf das Gesellschafts-
vermögen. Zur persönlichen Verpflichtung der Gesellschafter ist der geschäftsführende 
Gesellschafter nicht befugt. 

(3)
Die Gesellschafter beauftragen den jeweiligen Geschäftsführer der Gesellschaft neben der 
Verwaltung der Mietpoolgesellschaft als solches mit der Verwaltung ihres Sondereigentums 
inklusive der Mietverwaltung. Die Pflichten und entsprechenden Vollmachten werden dem 
Geschäftsführer gemäß des Sondereigentumsverwaltungsvertrages sowie der Sonderei-
gentumsverwaltungsvollmacht übertragen. Die vorgenannten Unterlagen liegen diesem 
Gesellschaftsvertrag in der Anlage bei und werden dessen Bestandteil. 

§ 7 Einlagen, Kosten und Einnahmen 
(1) 
Die Gesellschafter, die zugleich (zukünftige) Wohnungseigentümer sind, - nachstehend 
auch „Poolmitglieder“ genannt - erbringen ihre Einlage durch Einbringung der Mieteinnah-
men ihrer Sondereigentumseinheit nebst sondernutzungsrechten zur treuhänderischen 
Verwaltung durch die Gesellschaft bürgerlichen Rechtes. 
In diesem Zusammenhang tritt jedes Poolmitglied  seine Ansprüche aus der Vermietung 
seiner Sondereigentumseinheit an die Gesellschaft ab. Die Gesellschaft nimmt die Abtre-
tung an. Die Abtretung umfasst sämtliche Ansprüche des Poolmitgliedes die ihren Rechts-
grund in der Vermietung der Sondereigentumseinheit finden. 

Die Geltendmachung von Ansprüchen – außergerichtlich und gerichtlich -   aus Mietverhält-
nissen  durch den Geschäftsführer als Sondereigentumsverwalter im Namen des jeweiligen 
Gesellschafters und Vermieters wird von Seiten der Gesellschaft genehmigt. 

(2)
Der Geschäftsführer regelt die zur Wirtschaft des Objekts notwendigen Zahlungsflüsse 
über ein Treuhandkonto. Auf dieses Konto werden sämtliche Einnahmen und Kosten der 
Gesellschaft gebucht. 

(3)
Die Einnahmen der Gesellschaft bestehen aus sämtlichen mit der Vermietung, der in die 
Gesellschaft eingebrachten Sondereigentumseinheiten, im Zusammenhang stehenden 
Einnahmen. Hierzu zählen insbesondere auch die Nebenkostenvorauszahlungen sowie 
Schadensersatzleistungen der Mieter auf Grund von Beschädigungen oder Nichtvornahme 
der Schönheitsreparaturen.

(4)
Die Kosten der Gesellschaft bestehen aus sämtlichen mit der Vermietung, der in die Ge-
sellschaft eingebrachten Sondereigentumseinheiten, im Zusammenhang stehenden Ko-
sten. Kosten der Wiedervermietung, Gerichts- und Anwaltskosten, soweit sie ihren Grund 
in einem Mietverhältnis finden, Kosten der Räumung einer Wohnung, soweit der jewei-
liger Mieter erfolglos in Anspruch genommen wurde, und Kosten der Instandsetzung sowie 
Instandhaltung des Sondereigentums werden im jeweiligen Falle  bis zu einen Betrag in 
Höhe von 750,- € von der Gesellschaft getragen. Darüber hinausgehende Kosten hat der 
jeweilige Gesellschafter der Sondereigentumseinheit zu tragen und ist diesbezüglich der 
Mietpoolgesellschaft gegenüber zum Ausgleich verpflichtet. Der Geschäftsführer der Ge-
sellschaft ist berechtigt, den entsprechenden Betrag von der Ausschüttung gegen Rech-
nungslegung einzubehalten.

Hinsichtlich der unter Satz 2 genannten Kosten ist die Kostenübernahme durch die Gesell-
schaft für jede einzelne Kostenart im Verhältnis zu jedem einzelnen Gesellschafter jährlich 
auf einen Betrag in Höhe von 1.000,-€ begrenzt. Kosten gleich welcher Art die der jeweilige 
Gesellschafter zu vertreten hat, werden von der Gesellschaft nicht übernommen.

(5)
Die Grundsteuer ist von jedem Gesellschafter, bezogen auf seine Sondereigentumseinheit, 
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selbst zu entrichten. Gegen Vorlage des entsprechenden Bescheides und eines Zahlungs-
nachweises wird die Grundsteuer dem jeweiligen Gesellschafter von der Gesellschaft zu-
rückerstattet.

§8 Ausschüttung
(1)
Der Geschäftsführer kalkuliert eine voraussichtliche monatliche Nettomiete pro m², die un-
ter Beachtung der zu erwartenden Kosten und der Bildung einer Rücklage (§10) sicherstellt, 
dass im Ergebnis jedem Poolmitglied die gleiche Nettomiete/m²  als monatliches Vorab 
zufließt (Nettoausschüttung). 

Bei wesentlichen Veränderungen des Mietmarktes (z.B. Verringerung der ortsüblichen Mie-
ten), einer eventuellen höheren Leerstandsrate oder außergewöhnlichen Belastungen durch 
Reparaturen o.ä., ist der Geschäftsführer berechtigt, gegenüber den Gesellschaftern eine  
Zwischenabrechnung und Neukalkulation vorzunehmen und  eine geringere Ausschüttung 
festzulegen. Ungeachtet dessen ist der Geschäftsführer berechtigt das Treuhandkonto der 
Gesellschaft nach Notwendigkeit bis maximal zu einer halben Jahresnettomieteinnahme 
aller beteiligten Wohnungen zu überziehen. Bei Kreditfälligkeit ist der Geschäftsführer zur 
Verrechnung der fälligen Beträge mit den Folgemonatsmieten berechtigt. Die Zinsen wer-
den vom Mietpool getragen. 

(2)
Zuzüglich zu der monatlichen Nettoausschüttung  erhält jeder Gesellschafter monatlich 
eine Nebenkostenausschüttung (Bruttoausschüttung) Diese orientiert sich an den von dem 
jeweiligen Mieter zu entrichtenden monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen und erfolgt 
unabhängig von dem Vermietungsstand der einzelnen Wohneinheit.   

(3)
Der Geschäftsführer wird bevollmächtigt und beauftragt von der jeweiligen Bruttoausschüt-
tung eines jeden Gesellschafters die von der WEG festgesetzten monatlichen Hausgeld-
zahlungen, die jeweilige Sondereigentumseinheit betreffend, einschließlich der Instandhal-
tungsrücklage und WEG-Verwaltergebühr einzubehalten und an den Verwalter der WEG 
zu entrichten.

(4)
Der Geschäftsführer wird ermächtigt die monatlich zu entrichtende Geschäftsführervergü-

tung (Sondereigentumsverwaltungsgebühr) von der Bruttoausschüttung einzubehalten.

(5)
Die monatliche Auszahlung des sich nach Abzug des Hausgeldes und Geschäftsführerver-
gütung ergebenden Ausschüttungsbetrages erfolgt bis zum  15. eines jeden Monats. Die 
Ausschüttung erfolgt erstmalig in dem Monat, der dem Beitritt des jeweiligen Gesellschaf-
ters folgt, frühestens jedoch mit Beginn der Gesellschaft, §5.

§9 Abrechnung
(1)
Der Geschäftsführer nimmt unverzüglich nach Eingang aller das Abrechnungsjahr betref-
fenden Einnahmen und Ausgaben die Mietpoolabrechnung vor, spätestens jedoch zum 
Ende des Folgejahres. Über die Verwendung des Ergebnisses beschließt die Gesellschaf-
terversammlung, ausgenommen der Pflichtrücklage gemäß §10 Abs.2.

Eine etwaige Ausschüttung von Überschüssen oder Einforderung von Einlagen auf Grund 
von Unterdeckung erfolgt gegenüber den Gesellschaftern stets m2-anteilig in Bezug auf die 
in die Gesellschaft eingebrachte Gesamtfläche.

(2)
Der Geschäftsführer wird zur Entgegennahme der vom WEG- Verwalter zu erstellenden 
Bewirtschaftungskostenabrechnung für jeden einzelnen Gesellschafter bevollmächtigt und 
beauftragt. Insofern weist jeder einzelne Gesellschafter die WEG- Verwaltung an, die Be-
wirtschaftungskostenabrechnung gegenüber dem Geschäftsführer vorzunehmen. Ein sich 
nach dieser Abrechnung für den Gesellschafter ergebendes Guthaben aus den Hausgeld-
zahlungen wird der Gesellschaft zugeführt. Die Gesellschafter treten ihre diesbezüglichen 
Ansprüche an die Gesellschaft ab. Die Gesellschaft nimmt die Abtretung an.

Die sich aus der WEG- Abrechnung ergebenden Nachforderungen an die Gesellschafter 
sind von dem Treuhandkonto aus dem Mietpool an den WEG- Verwalter zu Gunsten der 
Wohnungseigentümergemeinschaft zu zahlen.

§10 Rücklagen
(1)
Die Gesellschaft wird aus den erzielten Überschüssen der Jahresabrechnungen eine Rück-
lage bilden.
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(2)
Die Überschüsse der Jahresabrechnungen sind in die Rücklage einzustellen, bis die Rück-
lage einen Betrag in Höhe des 3fachen der jeweils kalkulierten Monatsnettomieteinahmen  
(§8 Abs.1) der Gesellschaft erreicht. 

(3) 
Weitergehende Rücklagen bzw. Einzahlungen in die Rücklage stehen im Obliegen der Ge-
sellschafterversammlung.

§11 Geschäftsführervergütung
(1)
Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Vergütung in Höhe von 
12,00€ zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer je Sondereigentumseinheit, die in die 
Gesellschaft eingebracht wurde.
Der Geschäftsführer wird ermächtigt die Vergütung monatlich aus dem Gesellschaftsver-
mögen zu entnehmen (siehe auch §8 Abs.4).

(2)
Wird der Geschäftsführer mit der Sondereigentumsverwaltung beauftragt, wird die diesbe-
zügliche Vergütung mit der Geschäftsführervergütung, die jeweilige Sondereigentumsein-
heit betreffend, verrechnet. 

§12 Gesellschafterversammlung  
(1)
Die Gesellschafterversammlung findet innerhalb des dem Geschäftsjahr folgenden Jahres 
statt.

(2)
Die Gesellschafterversammlung wird durch den Geschäftsführer einberufen.

(3)
Die Berufung der Versammlung erfolgt durch Einladung der Gesellschafter mittels einfacher 
Briefe und Angabe der Tagesordnung. Sie ist mit einer Frist von mindestens 14 Tagen zu 
bewirken. Ist die Versammlung nicht ordnungsmäßig berufen, können Beschlüsse nur dann 
wirksam gefasst werden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder wirksam vertreten sind 

oder gegen die Beschlüsse der Versammlung innerhalb eines Monats nach Versendung 
des Versammlungsprotokolls keine Widersprüche in Schriftform bei dem Geschäftsführer 
eingegangen sind.

(4)
Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 50% der Stimmen anwe-
send oder wirksam vertreten sind. Erweist sich eine Gesellschafterversammlung als nicht 
beschlussfähig, so ist eine neu einberufene Gesellschafterversammlung, die innerhalb der 
nächsten 6 Wochen stattfindet, hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung 
der beschlussunfähigen Gesellschafterversammlung standen, ungeachtet der anwesenden 
Stimmen beschlussfähig, wenn in der Einberufung hierauf hingewiesen wurde.
 
(5)
Die Beschlüsse der Gesellschafter erfolgen mit einfacher Mehrheit der in der Gesellschaft 
insgesamt vorhandenen Stimmen. Je 1 m² Wohnfläche gewähren eine Stimme. Der Miet-
poolverwalter hat kein Stimmrecht.

§13 Übertragung und Verpfändung Geschäftsanteilen
(1)
Die Gesellschaftsanteile sind weder übertragbar noch verpfändbar, soweit in diesem Ge-
sellschaftsvertrag nicht anderweitiges geregelt wurde.

(2)
Der Gesellschafter kann seine Ansprüche auf den Gewinnanteil sowie seine Ansprüche 
auf die monatlichen Vorabausschüttungen  (siehe §8) abtreten bzw. verpfänden, wenn der 
Zweck der Abtretung bzw. der Verpfändung die Finanzierung des Erwerbes der betref-
fenden Sondereigentumseinheit ist.

§ 14 Kündigung / Ausscheiden/ Auflösung/ Erbfolge 
(1)
Die Gesellschaft kann von jedem Wohnungseigentümer auch ohne wichtigen Grund unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende, erstmals allerdings zum 31.12.2015, 
gekündigt werden. Bis zum vorgenannten Zeitpunkt ist die ordentliche Kündigung der Ge-
sellschaft ausgeschlossen.
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(2)
Vor dem 31.12.2015 steht jedem Sondereigentümer ein Kündigungsrecht dann zu, wenn 
Sondereigentumseinheiten mit einer Gesamtnutzfläche von weniger als 50 % der Gesamt-
nutzfläche der gegenständlichen WEG zur Nutzung eingebracht sind oder ein anderweitiger 
wichtiger Kündigungsgrund vorliegt.

(3)
Die Kündigung hat durch eingeschriebenen Brief an den geschäftsführenden Gesellschaf-
ter zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es auf das Datum der Post-
aufgabe der Erklärung (Poststempel) an. 

(4)
Eine Kündigung hat nicht die Auflösung der Gesellschaft, sondern lediglich das Ausschei-
den des kündigenden Gesellschafters zur Folge. 
Die Gesellschaft wird zwischen den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. Für die Auf-
lösung der Gesellschaft bedarf es eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses mit 
einer zustimmenden Mehrheit von mindestens ¾ der vorhandenen Stimmen.

(5)
Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft aus, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, wenn er die Sondereigentumseinheit der Eigennutzung zuführt. 

(6)
Ein weiterveräußernder Gesellschafter kann seinem Rechtsnachfolger im Zuge der 
Veräußerung der Sondereigentumseinheit den entsprechenden Anteil an der Ge-
sellschaft zu übertragen. Dem Geschäftsführer ist der Veräußerung der Sonderei-
gentumseinheit und die Übertragung der Gesellschaftsanteile unverzüglich nach 
Beurkundung des entsprechenden Vertrages anzuzeigen und per Kopie der ent-
sprechenden Urkunde zu belegen. Einer Zustimmung zur Übertragung des Gesell-
schaftsanteils der übrigen Gesellschafter bedarf es nicht. Mit dem Gesellschaftsan-
teil geht der entsprechende Anteil am Gesellschaftsvermögen auf den Erwerber über. 
Es obliegt ausschließlich dem weiterveräußernden Gesellschafter dies bei der 
Übertragung der Gesellschaftsanteile zu berücksichtigen. Unterlässt der weiter-
veräußernde Gesellschafter die Übertragung des Geschäftsanteils an seinen 
Rechtsnachfolger so scheidet er mit Verlust des wirtschaftlichen Eigentums an der Son-
dernutzungseinheit aus der Gesellschaft aus, ohne dass es hierfür einer Kündigung bedarf. 

(7) 
Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, finden hinsichtlich der Auseinander-
setzung die §§738ff BGB mit Ausnahme des §740 BGB Anwendung. Das Geschäftsjahr in 
welchem der Gesellschafter ausscheidet, bleibt hierbei unberücksichtigt. Die Teilnahme an 
den Überschüssen bzw. Verlusten der Gesellschaft beschränkt sich mithin auf den festge-
stellten Saldo des der Veräußerung vorhergehenden Geschäftsjahrs.

(8)
Für den Fall der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Auseinandersetzung der Gesell-
schaft nach den Regelungen des BGB.

(9)
Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit seinen Erben fortge-
setzt.

§ 15 Schlussbestimmungen
(1)
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages sich als unwirksam erweisen, so bleibt der 
Vertrag im übrigen wirksam. 
Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die den 
Zweck der weggefallenen Bestimmung mit größtmöglicher Näherung erreicht.

(2)
Als Gerichtsstand wird Leipzig vereinbart.

Leipzig, 11.03.2010

                                                                                                                                             
GRK Real Estate GmbH & Co. KG 		  GRK Hausverwaltung GmbH 
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Sondereigentumsverwaltungsvertrag 

Zwischen
							     
		  - im folgenden - mehrere auch gemeinsam - Eigentümer genannt

und	

GRK Hausverwaltung GmbH, Prager Str. 36 in 04317 Leipzig
		  - im folgenden Verwalter genannt

wird hinsichtlich der WE 	    in der Lützowstr. 21 und 23 in Leipzig folgender Sondereigen-
tumsverwaltungsvertrag abgeschlossen:

§ 1 
Gegenstand des Vertrages

Vertragsgegenstand ist die Verwaltung des Sondereigentums des Eigentümers, namentlich 
der WE __ in der Lützowstr. 21 und 23.

Der Eigentümer überträgt dem Verwalter die Erledigung aller Angelegenheiten, die zur ord-
nungsgemäßen Verwaltung des oben bezeichneten Objektes notwendig sind. Der Verwal-
ter ist berechtigt und verpflichtet, die Interessen des Auftraggebers zu vertreten und die 
nachstehend aufgeführten Aufgaben wahrzunehmen.

§ 2
Aufgabenkatalog

Zu den Aufgaben des Verwalters gehören die nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten.

A) Kaufmännische Verwaltung:
- Erstellung und Abschluss von Mietverträgen sowohl bezüglich der Erst- und Neuvermietung 
- Vereinnahmung der Mieten inkl. der Heiz- und Nebenkosten
- Überprüfung und Geltendmachung von Mieterhöhungsmöglichkeiten
- Erstellung der jährlichen Betriebs- und Heizkostenabrechnung sowie Geltendmachung
  eventueller Nachforderungen gegenüber den Mietern

- Vereinnahmung und Führung der Mietkautionen nach den gesetzlichen Bestimmungen
- Aussprache von Kündigungen des Mietverhältnisses im Falle des Vorliegens eines Kün-
  digungsgrundes
- Korrespondenz mit den Mietern und Bearbeiten von Mieterbeschwerden
- Entgegennahme von Kündigungen des Mieters
- Abwicklung der Rückgabe der Mietsache nach Beendigung des Mietverhältnisses (Woh-
  nungsübergabe, Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der Schönheitsrepa-
  raturen, Kautionsabwicklung)
- Wahrnehmung der Rechte des Auftraggebers gegenüber allen Behörden einschließlich
  Grundbuchämtern, Hypotheken- und Darlehensgläubigern, Lieferanten, Handwerkern   
  sowie Mietern und Pächtern
- Abschluss und Kündigung von Versicherungsverträgen, soweit sie sich auf das Vertrags-
  objekt beziehen, sowie die Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus  diesen Verträ-
  gen für den Auftraggeber
- Erteilung von Prozessvollmachten für Zahlungsklagen jeder Art, die sich aus dem Miet-,
  Pacht- und Nutzungsverhältnis ergeben, sowie für Räumungsklagen und schließlich für 
  die Durchsetzung der Rechte des Auftraggebers im Zusammenhang mit der Verwaltung 
  und  Bewirtschaftung des Vertragsobjektes

B) Technische Verwaltung:
- Protokollierung festgestellter bzw. vom Mieter gerügter Mängel sowie Beauftragung der
  notwendigen Beseitigungsarbeiten inkl. Überwachung der Auftragsausführung
- Abrechnung mit Versorgungsträgern und Handwerkern
- Bearbeiten von Schlüsselbestellungen (Zugang nur für einen Mieter, z.B. Wohnungstür, 
  Briefkasten)

C) Zustimmungsbedürftige Tätigkeiten:
Folgende Tätigkeiten bedürfen ungeachtet des Vorgenannten der Zustimmung des Auf-
traggebers:
- Einleitung anwaltlicher Maßnahmen
- Kündigung von Mietverhältnissen
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§ 3
Verwaltervergütung

Der Verwalter erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Vergütung von *** € zzgl. der ge-
setzlichen Mehrwertsteuer, zahlbar monatlich zum Beginn des Monats, erstmals am                     

Auslagen des Verwalter für Drittleistungen sind nicht in der Vergütung enthalten und sind 
auf Nachweis gegenüber dem Eigentümer innerhalb von 14 Tagen zur Zahlung fällig. 

Für Sondertätigkeiten werden im beiderseitigen Einvernehmen gesonderte Vergütungen 
ausgehandelt. Sondertätigkeiten sind solche die nicht in §2 aufgeführt sind.

§ 4
Vollmacht

Der Verwalter wird hiermit bevollmächtigt, im Namen des Eigentümers sämtliche im Zusam-
menhang mit den sich aus §2 ergebenden Aufgaben stehenden notwendigen Erklärungen 
abzugeben und entgegenzunehmen. 

Zum Nachweis seiner Vertretungsmacht kann der Verwalter jederzeit eine Vollmachtsur-
kunde vom Auftraggeber verlangen.

§ 5
Vertragsdauer, Kündigung

Dieser Vertrag wird für die Zeit von          bis          fest abgeschlossen. Er verlängert sich 
jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten 
schriftlich gekündigt wird.

Innerhalb der Festlaufzeit kann der Vertrag nur aus einem wichtigen Grund gekündigt wer-
den. 

§ 6
Vertragsänderungen und -ergänzungen

Änderungen dieses Vertrages werden nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart und von 
beiden Vertragsparteien unterzeichnet sind.

Sollten einzelne Bestimmungen diese Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirk-
samkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt.

Leipzig,                                   

                                                     	    	         		                                       
             Eigentümer					             Verwalter
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Sondereigentumsverwaltungsvollmacht

Herr/Frau                                                  

- im folgenden, auch mehrere gemeinsam, Eigentümer genannt

erteilt/erteilen der

GRK-Hausverwaltung, Prager Straße 36 in 04317 Leipzig

- im folgenden Verwalter genannt

Vollmacht

mit den nachfolgenden Inhalten.

Verwaltungsobjekt: WE         im                   des Objektes Lützowstr. 21 und 23 in Leipzig.

Der Eigentümer bevollmächtigt den Verwalter unter ausdrücklicher Befreiung von den Vor-
schriften des §181 BGB, alle Rechtsgeschäfte vorzunehmen und verbindliche Erklärungen 
abzugeben, die das Verwaltungsobjekt betreffen und gemäß der vertraglich vereinbarten 
Aufgaben erforderlich sind. Der Verwalter vertritt den Eigentümer gegenüber Mietern, Be-
hörden, Grundpfandgläubigern und sonstigen Dritten, soweit geltend gemachte oder gel-
tend zu machende Ansprüche Angelegenheiten des Verwaltungsobjektes betreffen. 

Diese Vollmacht erstreckt sich auch auf die Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte im 
Sinne des § 174 BGB, insbesondere auf die 

- Anmahnung rückständiger Mieten und Umlagen, 
- Kündigung, Änderung und Abschluss von Mietverhältnissen, Versicherungen und son-
  stigen Verträgen im Zusammenhang mit der verwalteten Sondereigentumseinheit 
- die Einziehung und Entgegennahme von Mietzinsen, 
- die Geltendmachung der Vermieterpfandrechtes, 
- Erklärung und Vereinbarung von Mieterhöhung, sowie auf die Geltendmachung von Ne-
  benkostenerhöhungen jeglicher Art
- Vertretung in allen Rechtsstreitigkeiten, den Verwaltungsgegenstand betreffend

- Erteilung von Prozessvollmachten bezüglich aller Rechtsstreitigkeiten, den Verwaltungs-
gegenstand betreffend. 

Der Eigentümer bevollmächtigt den Verwalter darüber hinaus zur Vertretung in der Woh-
nungseigentümerversammlung, wenn dieser nicht persönlich anwesend ist und auch keine 
anderweitige Vollmacht erteilt hat. Die Weisungen des Eigentümers sind zu beachten.

Der Verwalter ist befugt, Mieten, Nebenkosten, Schadenersatzansprüche oder sonstige 
Nutzungsentgelte im Namen des Eigentümers, wahlweise auch in eigenem Namen, für 
Rechnung des Hauseigentümers gerichtlich geltend zu machen. Eine entsprechende Pro-
zeßführungsbefugnis wir hiermit erteilt. Entsprechendes gilt auch für die Durchsetzung von 
Räumungsansprüchen für Rechnung des Vermieters im eigenen Namen des Verwalters.

Der Verwalter ist berechtigt, Einblick in alle das Verwaltungsobjekt betreffenden Akten, ins-
besondere in das Grundbuch, die Grundakte, die steuerlichen Akten des Finanzamtes und 
in Schuldurkunden zu nehmen.

Der Verwalter kann geeigneten Dritten Verwaltungsaufgaben, die sich aus dem Sonderei-
gentumsverwaltungsvertrag ergeben, übertragen oder Untervollmachten erteilen. Er kann 
sich insbesondere bei Rechtsstreitigkeiten durch Anwälte vertreten lassen. Seine Haftung 
für die Erfüllung des Sondereigentumsverwaltungsvertrages wird hiervon jedoch nicht be-
rührt.

Leipzig, den                         

                                                 
Unterschrift
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Objektdaten:
	
Verkäufer:		  	 GRK Real Estate GmbH & Co. KG 	 		
	
Objekt:			   	 Lützowstr. 21 und 23		
	
WEG Verwalter:		  	 GRK Hausverwaltung GmbH	 	
	
Mietpool-Verwalter:	 	 GRK Hausverwaltung GmbH	 	
(Sondereigentum)
Wohnungseinheiten:	 	 28				    	
	
Gesamtwohnfläche: 	 	 2.265,70 m²			   	
	
Kalkulation der Mietpoolausschüttung - 					      
	
kalkulierte Nettokaltmiete/m² Wfl.:				    	 5,50 €	  
Rücklage:						      	 0,30  €	

Vorauszahlung auf Mietpoolausschüttung:			   	 5,20 €	
	
Bezüglich der Besonderheiten des Mietpools wird auf den entsprechenden Gesellschafts-
vertrag und auf das Merkblatt zur Funktionsweise des Mietpools verwiesen.
	
Verwaltungskosten - nicht umlagefähig -
	
Die WEG-Verwaltungsgebühr pro Einheit beträgt monatlich	 17,00 € zzgl. MwSt.
Die Mietpool-Betreuungsgebühr pro Einheit beträgt monatlich	 12,00 €zzgl. MwSt.
	
Die Endabrechnungen für das Gemeinschafts- und für das Sondereigentum (Mietpool) er-
folgen einmal jährlich rückwirkend für das abgelaufene Kalenderjahr. Guthaben aus der 
Hausgeldabrechnung (Gemeinschaftseigentum – WEG)  werden der Mietpoolgesellschaft 
zugeführt . Unterdeckungen aus der Hausgeldabrechnung werden von der Mietpoolgesell-
schaft an den WEG- Verwalter zu Gunsten der Wohnungseigentümergemeinschaft gezahlt. 
Über die Verwendung von Guthaben aus der Mietpoolabrechnung beschließt die Versamm-
lung der Mietpoolgesellschaft, siehe §10 Abs.2 Mietpoolvertrag.

Einzugsermächtigung
Zahlungsempfänger:		  GRK Hausverwaltung GmbH
				    Prager Straße 36
				    04317 Leipzig

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die GRK Hausverwaltung GmbH widerruflich die von mir/
uns zu entrichtende Zahlung aus dem Mietpoolverwaltungsvertrag insbesondere im Hin-
blick auf die 

•	 Instandhaltungsrücklage,
•	 Mietpoolgebühren,
•	 WEG - Gebühren,
•	 Nachforderungen aus Mietpoolabrechnungen 

für die Wohnung Nr.     / Adresse:                 bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Giro-
kontos 
	
Konto-Nr.: 	
BLZ: 	
Bank: 	
Kontoinhaber: 	
	
durch Lastschrift einzuziehen.
	
				  
                                                        
Ort, Datum, Unterschrift (en)
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Erläuterungen zur Funktionsweise des Mietpools
	
Sehr geehrte Eigentümerin,
sehr geehrte Eigentümer,
	
Sie sind als wirtschaftlicher Eigentümer einer Wohnung oder eines Wohnungsanteils  Mit-
glied eines Mietpools geworden. Sie haben die GRK Hausverwaltung GmbH beauftragt, 
zukünftig alle das Mietverhältnis betreffenden Arbeiten durchzuführen. Zukünftig werden 
wir sämtlichen das Vertragsverhältnis betreffenden Schrift¬wechsel führen, erforderliche 
Unterlagen verwalten, die Miet- und Nebenkostenzahlungen Ihres Mieters entgegenneh-
men und abrechnen.
	
Durch Ihre Zugehörigkeit zum Mietpool verteilen Sie Ihr übliches Einzelrisiko als Vermie-
ter auf alle die dem Mietpool beigetretenen Eigentümer bzw. Vermieter gleichmäßig. Mie-
tausfälle, Reparaturen des Sondereigentums, aber auch sonstige außergewöhnliche Bela-
stungen des Sondereigentums, werden für Sie kalkulierbar. Sie erhalten eine durchgängige, 
gesicherte Mietausschüttung. Über das Bewirt¬schaftungskonto des Mietobjekts erfolgen 
alle Zahlungsflüsse Ihre Wohnung betreffend. Hierbei handelt es sich insbesondere um
	
• Einnahmen der Miete, Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen
• Mietausschüttung Eigentümer
• Zahlungen Hausgelder an WEG Verwalter
• Erstattung der Grundsteuern gemäß Abgabenbescheid und Zahlungsnachweis
• Begleichung der Reparaturaufwendungen im Sondereigentum ( siehe §7 Nr.4 Mietpool-
  vertrag)
• Kosten der gerichtlichen Beitreibung von ausstehenden Forderungen
• Verwaltergebühren
• Kontoführungsgebühren

Zu Ihrer Entlastung erstatten wir Ihnen die für das laufende Jahr anfallende Grundsteuer ge-
mäß Abgabenbescheid. Hierzu ist es unbedingt erforderlich, dass Sie als Mietpoolteilnehmer 
uns den Ihnen von der jeweiligen Gemeinde zugestellten Grundsteuerbescheid im Original 
sowie den Zahlungsnachweis zur Verfügung stellen. Die Grundsteuer ist als umlagefähige 
Position in der Jahresabrechnung mit dem Mieter umlegbar und stellt für Sie keine weitere 
Belastung dar. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben führen wir Mietzins¬erhöhungen 
gegenüber Ihrem Mieter durch. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen fließen Ihrem 

Mietpool zu. Sie als Eigentümer partizipieren anteilig an diesen Mehreinnahmen über die 
jährliche Mietpoolabrechnung.

Wir als Mietpoolverwalter sorgen dafür, dass die Zahlungen der Mieter regelmäßig und in 
voller Höhe erfolgen. Erforderliche Mahnungen werden unmittelbar versandt. Kündigungen 
werden gegenüber säumigen Mietern rechtzeitig ausgesprochen, erforderliche gerichtliche 
Schritte erfolgen gegebenenfalls durch unsere Rechtsabteilung.

Nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres (01.01. bis 31.12.) erhält jeder Mietpoolteilnehmer im 
Folgejahr eine Gesamtmietpoolabrechnung nach dem Prinzip der Einnahmen - Ausgaben / 
Überschussrechnung. Hier erfolgt unter Ausweis des Ergebnisses eine Gegenüberstellung 
der Einnahmen und Ausgaben. Das jeweilige Abrechnungsergebnis wird entsprechend der 
Wohnfläche sowie der Zeitdauer der Zugehörigkeit zum Mietpool auf alle Mietpoolteilneh-
mer anteilig berechnet. Überschüsse werden ausgekehrt oder zur Rücklagenbildung ver-
wandt. Unterdeckungen werden angefordert oder aber auf das folgende Wirtschaftsjahr als 
Saldo vorgetragen.

Veräußern Sie als Mietpoolteilnehmer Ihre Wohnung oder Ihren Wohnungsanteil, so erhal-
ten Sie eine Mietpoolabrechnung des der Veräußerung vorhergehenden Geschäftsjahres. 
Der sich hieraus ergebende Saldo bildet die Grundlage für die Teilnahme an den Über-
schüssen bzw. Verlusten.

Gern geben wir Ihnen weitere Erläuterungen zum Mietpoolverfahren. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihre GRK Hausverwaltung GmbH
	

Erläuterungsblatt zur Kenntnis genommen:	 				    	
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BAULICHE HIGHLIGHTS

Balkone - Die Anbringung neuer Balkonanlagen bzw. die Errichtung von Loggien und Dachterrassen steigert die Attraktivität des Objektes. Zusätzlich wird auf jedem Balkon eine 

Balkonleuchte installiert.

Treppenhaus - Die Visitenkarte eines Hauses. Originale Wohnungseingangstüren aufgearbeitet nach den Maßgaben des Denkmalschutzes und elegante Treppenläufer sind in 

unseren Objekten ebenso zu finden wie stilvolle Leuchten. Auch die Briefkastenanlage wird entweder in Messing oder Holz ausgeführt, je nach dem Charakter des Hauses. 

Aufzug - Dort wo es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, wird eine moderne Aufzugsanlage eingebaut. Dabei erfolgt die Kabinenaustattung harmonisch zur Optik des Treppen-

hauses, aber dennoch mit allen technisch notwenidgen Merkmalen, gemäß den dafür geltenden Richtlinien.

Bäder - Die mit  hochwertigen Keramikfliesen in Natursteinoptik gestalteten Bäder sind ein beliebtes Highlight. Sanitärkeramik in Markenqualität und verchromte Accessoires - dem 

Volumen der Wohnungsgröße angepasst - runden den ästhetischen Rahmen von Badkultur ab.

Wohnräume - Wir verlegen ganz bewusst Parkett, den zeitlosen und wertbeständigen Naturboden. Neben der zeitlosen Schönheit der Hölzer verbreitet der Parkettfußboden Wär-

me und Behaglichkeit. 

Haustechnik - In allen Wohn- und Schlafräumen werden Anschlüsse für Telefon und Fernseh-/Radio-Empfang konzipiert. Deutsche Markenfabrikate bei der Auswahl der Steckdo-

sen und Schalter und videogestützte Wechselsprechanlagen mit Eingangsüberwachung spiegeln den hohen technischen Standard wieder.

Wohnungsmix - Die Wohnungsgrößen sind so strukturiert, dass heutigen Wohnbedürfnissen mit modernen Raumprogrammen Rechnung getragen wird. Dabei fühlen sich Singles 

ebenso angesprochen wie Familien mit Kindern.  

Außenanlagen - Die Außenanlagen sind geprägt von Grünflächen mit standortgerechter Bepflanzung. Wo immer es die gärtnerische Gestaltung zulässt, werden mit einer Reihe 

von Extras (Kinderspielplatz, Mobiliar) attraktive Ruheinseln geschaffen. Nicht nur neu angelegte Wege aus Steinpflaster sondern auch  Pollerleuchten mit Dämmerungsschalter 

und Bewegungsmelder ergänzen das komfortable Ambiente.

Balkone - Die Anbringung neuer Balkonanlagen steigert die Attraktivität des Objektes. Zusätzlich wird auf jedem Balkon eine Balkonleuchte installiert.

Treppenhaus - Die Visitenkarte eines Hauses. Originale Wohnungseingangstüren aufgearbeitet nach den Maßgaben des Denkmalschutzes und elegante Treppenläufer sind in unseren 

Objekten ebenso zu finden wie stilvolle Leuchten. Auch die Briefkastenanlage wird entweder in Messing oder Holz ausgeführt, je nach dem Charakter des Hauses. 

Aufzug - Dort wo es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, wird eine moderne Aufzugsanlage eingebaut. Dabei erfolgt die Kabinenausstattung harmonisch zur Optik des Treppenhauses, 

aber dennoch mit allen technisch notwendigen Merkmalen, gemäß den dafür geltenden Richtlinien.

Bäder - Die mit  hochwertigen Keramikfliesen in Natursteinoptik gestalteten Bäder sind ein beliebtes Highlight. Sanitärkeramik in Markenqualität und verchromte Accessoires - dem Volu-

men der Wohnungsgröße angepasst - runden den ästhetischen Rahmen von Badkultur ab.

Wohnräume - Wir verlegen ganz bewusst Parkett, den zeitlosen und wertbeständigen Naturboden. Neben der zeitlosen Schönheit der Hölzer verbreitet der Parkettfußboden Wärme und 

Behaglichkeit. 

Haustechnik - In allen Wohn- und Schlafräumen werden Anschlüsse für Telefon und Fernseh-/Radio-Empfang konzipiert. Deutsche Markenfabrikate bei der Auswahl der Steckdosen und 

Schalter und videogestützte Wechselsprechanlagen mit Eingangsüberwachung spiegeln den hohen technischen Standard wieder.

Wohnungsmix - Die Wohnungsgrößen sind so strukturiert, dass heutigen Wohnbedürfnissen mit modernen Raumprogrammen Rechnung getragen wird. Dabei fühlen sich Singles ebenso 

angesprochen wie Familien mit Kindern.  

Außenanlagen - Die Außenanlagen sind geprägt von Grünflächen mit standortgerechter Bepflanzung. Wo immer es die gärtnerische Gestaltung zulässt, werden mit einer Reihe von 

Extras (Kinderspielplatz, Mobiliar) attraktive Ruheinseln geschaffen. Nicht nur neu angelegte Wege aus Steinpflaster sondern auch  Pollerleuchten mit Dämmerungsschalter und Bewe-

gungsmelder ergänzen das komfortable Ambiente.
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Dekorative 
Aussenanlagen

Hochwertiges 
Parkett

Videowechselsprechanlage

Anspruchsvoll 
ausgestattete Bäder

Treppenhausgestaltung
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REFERENZEN - FASSADENANSICHTEN

Funkenburgstr.25 Waldstr. 50

Hardenbergstr. 23Waldstr. 56

Waldstr. 62

Prinz-Eugen-Str. 31

Funkenburgstr.25 Waldstr. 50

Hardenbergstr. 23Waldstr. 56

Waldstr. 62

Prinz-Eugen-Str. 31
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HAFTUNGSVORBEHALT

Der Prospektaufbau und dessen Inhalt orientiert sich am IDW - ES4 Standard der Wirt-
schaftsprüfer mit Stand vom 18.05.2006.

Der Herausgeber dieses Prospektes stellt ausdrücklich fest, dass sämtliche steuerliche 
und rechtliche Auskünfte nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden.

Die Rechtsbeziehungen zwischen den Investoren und den vorgesehenen Vertragspart-
nern richten sich ausschließlich nach den abzuschließenden Verträgen. Hiernach wird 
eine Haftung für den Eintritt der wirtschaftlichen oder sonstigen Ziele der Investoren, ins-
besondere für den Eintritt der geplanten Steuerwirkungen, nicht übernommen. Das Risiko 
des Nichteintrittes dieser Ziele trägt somit der Investor.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in der Prognoserechnung enthaltenen 
Angaben, Darstellungen und Zahlenwerte ausschließlich auf Prognosen beruhen. Eine 
Gewähr für die Richtigkeit der Zahlenangaben kann daher nicht übernommen werden, 
wenn die Entwicklung anders verläuft als prognostiziert oder sofern sich z.B. Druck- und 
Rechenfehler eingeschlichen haben sollten.

Für den Inhalt des Prospektes sind nur die bis zum Erstellungszeitpunkt bekannten oder 
erkennbaren Sachverhalte maßgebend. Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen 
unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell möglichen Veränderung. Die derzeitige Bau-, 
Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis sowie Rechtsprechung kann sich verändern. 
Eine Haftung für den Eintritt von Kosten-, Ertrags- und Steuerprognosen sowie für die 
zukünftige Entwicklung der Finanzierungs- und Bewirtschaftungskosten kann nicht über-
nommen werden. 

Sämtliche im Prospekt enthaltenen Illustrationen sind Entwürfe und keine wesentlichen 
Elemente im Sinne der Baubeschreibung. Die tatsächliche Bauausführung kann hiervon 
abweichen. Die Realisierung der Planung steht unter Vorbehalt der Genehmigungsfähig-
keit seitens der entsprechenden Behörden. Gültigkeit haben ausschließlich die notariell 
beurkundeten Verträge.

Vom Prospektinhalt abweichende Angaben oder Zusagen sind nur mit schriftlicher Bestä-
tigung durch den Prospektherausgeber verbindlich. 

DAS ANGEBOT...

1. Initiator, Prospektherausgeber, Verkäufer und Bauträger:

GRK-Real Estate GmbH & Co. KG

Prinz-Eugen-Str. 31, 04277 Leipzig

Amtsgericht Leipzig - HRA 15843

Tag der Eintragung: 01.12.2009

Kommanditeinlage: 25.000 €

- Ein Unternehmen der GRK-Holding AG -

2. Planung:

Homuth + Partner Architekten

Prinz-Eugen-Str. 31, 04277 Leipzig

3. WEG Verwalter / Mietpool- bzw. Sondereigentumsverwalter:

GRK-Hausverwaltung GmbH

Prager Str. 36, 04317 Leipzig

VERTRAGSPARTNER
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GRK-Real Estate GmbH & Co. KG

Prinz-Eugen-Str. 31
04277 Leipzig

Fon: 0341 / 22 22 60
Fax: 0341 / 22 22 622
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www.grk-holding.com
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